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Textliche Festsetzungen

1.

10.

Das allgemeine Wohngebiet 1 (WA1) ist gem. § 1 Abs. 5und 6 i. V. m. Abs. 9 BauNVO wie folgt eingeschrank:
a) Allgemein zulassig sind:

- Wohngebaude und

- die der Versorgung dienenden Laden.
b) Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Im gesamten Plangebiet (WA1) sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nicht
zulassig.

Gemal § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulassige Grundflachenzahl durch die internen ErschlieRungswege auf bis
zu 1,0 Uberschritten werden.

GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB werden MindestgréRen flr die Baugrundstlicke wie folgt festgesetzt:
Die MindestgrundstiicksgréRe flir Einzelhduser betragt 570 m?, fir Doppelhauser je Doppelhaushalfte 300 m? und
fir Reihenhauser je 250 m,

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ist je angefangene 450 m? Grundstiicksflache eine Wohneinheit in Einzelhdusern
mit 1 - 3 Wohneinheiten, je angefangene 200 m? Grundstiicksflache eine Wohneinheit in Einzelhduser ab 4
Wohneinheiten, je angefangene 300 m? Grundsttlicksflache eine Wohneinheit je Doppelhaushélfte, je angefangene
250 m? Grundstticksflache eine Wohneinheit je Reihenhauseinheit zulassig.

In dem Baugebiet werden die maximale Hohe der Traufe und die maximale Hohe des Firstes festgesetzt.

Traufe im Sinne dieser Festsetzung ist die Schnittlinie der AuRenflache der Dachhaut mit der AuBenseite der
Aulenwand.

First ist die obere Schnittlinie der AuRenflachen der Dachhaut.

Hiervon ausgenommen sind Gauben und Zwerchgiebel.

Eine Uberschreitung durch technische Anlagen wie Aufzugsschachte, Antennenanlagen, Schornsteine etc. ist
zulassig.

Bezugspunkt ist der hochste, mit dem naturlichen Gelandeverlauf angeschnittene Punkt des Gebaudes.

GemaR § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach
Landesrecht zulassig sind oder zugelassen werden kdnnen (z. B. Garagen, Stellplatze, Carports), auf den nicht
Uberbaubaren Grundstiicksflachen eingeschrankt.

Zu den offentlichen Verkehrsflachen und der inneren ErschlieBung ist ein Abstand von mindestens 3,00 m
einzuhalten. Diese Flachen sind gartnerisch zu gestalten. Davon ausgenommen sind Einfriedungen und
erforderliche Zufahrten.

Die maximale zuldssige Anschlussbreite der Zufahrten und Zugénge fir die Grundstlicke an die 6ffentlichen
Verkehrsflachen betragt insgesamt:
a) bei Mehrfamilien- und Einzelhausgrundstiicken 4,00 m
b) bei Doppelhaus- und Reihenhausgrundstiicken 3,00 m.
Die Breite von internen ErschlieBungsstralen an offentliche Verkehrsflachen ist hiervon nicht betroffen.

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA1 ist je Baugrundsttick ein standortheimischer Laubbaum gem. der
Artenliste 1 (s. Anhang der Begriindung) oder ein Obstbaum zu pflanzen. Die Gehdlze sind dauerhaft zu
unterhalten und im Falle ihres Abganges gleichartig zu ersetzen.

1.

12.

13.

Innerhalb der privaten Flachen ist als Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahme nur Aufenbeleuchtung mit
geringem Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum und somit mit geringer Lockwirkung flir nachtaktive
Insekten und Falter zulassig. Die Leuchten missen mindestens die Schutzart IP 54 aufweisen. Fir die
Objektbeleuchtung sind ausschlieflich LED-Leuchten mit 3000k oder weniger (warmweil) zulassig.
Aullenbeleuchtung jeglicher Art darf nachts nicht im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Fur das anfallende Oberflachenwasser erfolgt keine Einleitung in einen 6ffentlichen Regenwasserkanal.

a) Auf den privaten Grundstiicken ist das anfallende Niederschlagswasser durch geeignete MaRnahmen auf dem
jeweiligen Grundstlick zuriickzuhalten. Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist auf dem Grundstiick zu
verdunsten, zu versickern oder nach Verwendung als Brauchwasser dem Schmutzwassersammler
zuzufthren.

Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf 6ffentliche Flachen ist generell unzulassig.

Fur den entsprechenden Nachweis der gesicherten ErschlieBung ist im Baugenehmigungs- bzw.
Bauanzeigeverfahren fir jedes Baugrundstick mit dem Entwésserungsantrag ein Entwasserungskonzept
einzureichen (mit Darstellung und Erlauterung der Anlagen gem. Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO, NI).

b) Fir Dachflachen aus Zink, Blei oder Kupfer mit einer Grole von mehr als 50 m? ist eine
Regenwasserbehandlung gesondert nach den technischen Regelwerken nachzuweisen.

c) Innerhalb der festgesetzten offentlichen Verkehrsflache und der inneren ErschlieBungsstraen sind dauerhaft
begrinte Versickerungsflachen anzulegen.

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Hinweise:

1.

2.

Der Artenschutz (§ 44 BNatSchG) gilt unmittelbar.

Eine Unterkellerung der Gebaude im Plangebiet ist aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers als sog.
"Weille Wanne" auszufihren.

Die Uberbaubaren und nicht berbaubaren Grundstiicksflachen sind, soweit sie nicht fir andere zulassige
Nutzungen erforderlich sind, als Griinflachen auszubilden. Kies-/ Schotterflachen gelten nicht als Grinflachen im
Sinne dieser Festsetzungen.

Ortliche Bauvorschrift

Aufgrund des § 84 Abs. 3 Nr. 1 und 3 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB in der
derzeit geltenden Fassung.

§ 1 Geltungsbereich

Diese  ortliche  Bauvorschrit  (OBV) gilt fir den  Geltungsbereich des  Bebauungsplanes
"Pollschierskamp-Erweiterung"”, 1. Anderung. Die genaue Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der
Planzeichnung ersichtlich.

Die Regelungen der OBV setzen einen Rahmen fiir die Gestaltung der Décher (Dachformen, Dachneigung,
Material und Farbton der Dacheindeckung), fir die AuRenwande von Geb&uden (Material und Farbe) und
Einfriedungen.

§ 2 Anforderungen an die Gestaltung der Dachformen

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind bei zweigeschossiger Bebauung fir die Hauptgebaude nur
geneigte Dacher mit einer beidseitig gleichen Dachneigung von 15° bis max. 20° zulassig.

Hiervon ausgenommen sind Dacher von Terrassen sowie Garagen und Nebenanlagen.

Doppel- und Reihenhauser sind hinsichtlich der Dachneigung einheitlich zu gestalten.

§ 3 Anforderungen an die Gestaltung der Dachdeckung

Flachgeneigte Dacher von Nebenanlagen sind extensiv zu begrinen.

§ 4 Anforderungen an die Gestaltung, Art und Hohe von Einfriedungen

(1) Einfriedungen der Grundstiicke zu den offentlichen Verkehrsflachen und der inneren Erschliefung sind nur
zulassig als
- lebende Hecken oder
Doppelstabmatten,
- Mauern aus Sichtmauerwerk oder als verputztes Mauerwerk und
- Natursteinmauern in Sandstein oder Kalkstein, jedoch nicht poliert oder bossiert.

lebende Hecken in Verbindung mit grinem Maschendrahtzaun oder

(2) Die Hohe von Einfriedungen an der StraBenseite der Grundstiicke darf maximal 1,00 m Gber Oberkante
Strallenachse betragen. Hiervon ausgenommen sind Tore.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 NBauO, wer eine Baumalnahme durchfihrt oder durchflihren lasst, die nicht
den Anforderungen der §§ 2 - 4 dieser ortlichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen mit
einer Geldbue geahndet werden.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Gemeinde Miden (Aller) diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen
Festsetzungen, sowie die drtliche Bauvorschrift als Satzung beschlossen.

Miden (Aller), den 20.02.2025

gez. Lutz Hesse
(Gemeindedirektor)
Lutz Hesse

Siegel

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Muiden (Aller) hat in seiner

Sitzung am 09.11.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschrift
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB
am 05.07.2024 ortsublich bekannt gemacht.

Muden (Aller), den 20.02.2025

gez. Lutz Hesse
(Gemeindedirektor)
Lutz Hesse
Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (MaRstab 1:1.000)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
©2025 & o
Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straflen, Wege
und Platze vollstandig nach (Stand vom Januar 2025).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. *)

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die

Ortlichkeit ist einwandfrei méglich. *)
*) Unzutreffendes bitte streichen)

Siegel

Gifhorn, den 18.02.2025

gez. J. Erdmann
(Amtl. Vermessungsstelle)

Siegel

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der ortlichen
Bauvorschrift wurde ausgearbeitet von:
Dr.-Ing. W. Schwerdt
Buro flr Stadtplanung Partnerschaft mbB
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 14.02.2025

gez. MR, gez. H. Schwerdt
(Planverfasser)

Beteiligung der Offentlichkeit

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Miden (Aller)
hat in seiner Sitzung am 26.09.2024 den Entwirfen des
Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschrift sowie
den Begriindungen zugestimmt und die Beteiligung gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am
25.10.2024 ortsublich bekannt gemacht.

Die Entwirfe des Bebauungsplanes und der ortlichen
Bauvorschrift sowie die Begrindungen wurden vom
04.11.2024 bis 06.12.2024 gem. § 3 Abs. 2 BauGB im
Internet verdffentlicht.

Muden (Aller), den 20.02.2025

gez. Lutz Hesse
(Gemeindedirektor)
Lutz Hesse

Siegel

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Miden (Aller) hat den
Bebauungsplan und die ortliche Bauvorschrift nach
Prifung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten
Stellungnahmen, Bedenken, Anregungen und Hinweise
in seiner Sitzung am 30.01.2025 als Satzung (§ 10 Abs. 1
BauGB) sowie die Begriindungen beschlossen.

Maden (Aller), den 20.02.2025

gez. Lutz Hesse
(Gemeindedirektor)
Lutz Hesse
Bekanntmachung und In-Kraft-Treten

Siegel

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der
ortlichen Bauvorschrift ist gemall §10 Abs.3 Satz 1
BauGB am 28.02.2025 im Amtsblatt fir den
Landkreis Gifhorn Nr.2 bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 215 Abs. 2
BauGB erfolgt.

Der Bebauungsplan und die ortliche Bauvorschrift sind
damit gemal §10 Abs.3 Satz4 BauGB am
28.02.2025 in Kraft getreten.

Muden (Aller), den 10.03.2025

gez. Lutz Hesse
(Gemeindedirektor)

Lutz Hesse
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung ist die Verletzung von Vorschriften gemaR § 214
Abs.1 Satz1 Nr.1 bis 3, Abs.2 und Abs.3 Satz?2
BauGB beim Zustandekommen der Satzung nicht
geltend gemacht worden.

Siegel

Maden (Aller), den ...

(Gemeindedirektor)
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Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes und

der Ortlichen Bauvorschrift mit der vorgelegten
Urschrift libereinstimmt.

Muden (Aller), den ...............

(Gemeindedirektor)

Gemeinde Muden (Aller)

Pollschierskamp-Erweiterung

1. Anderung
mit ortlicher Bauvorschrift

Bebauungsplan

Stand: In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Bduro fir Stadtplanung Partnerschaft mbB - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig



AutoCAD SHX Text
M.SC. JOHANNES ERDMANN

AutoCAD SHX Text
 %%214ffentlich bestellter Vermessungsingenieur

AutoCAD SHX Text
                 Knickwall 16

AutoCAD SHX Text
Telefon 05371/9836-0 Telefax 05371/9836-26

AutoCAD SHX Text
3 8 5 1 8    G I F H O R N

AutoCAD SHX Text
Auftragsnr. .......................................

AutoCAD SHX Text
Gemarkung  .......................................

AutoCAD SHX Text
Flur        .......................................

AutoCAD SHX Text
Ma%%223stab  1: .......................................

AutoCAD SHX Text
%%UFlur 28%%U

AutoCAD SHX Text
%%UFlur 3%%U

AutoCAD SHX Text
Angefertigt im Januar 2025, durch Pakebusch, VT

AutoCAD SHX Text
2024-8021 Müden(Aller) 3 1000


Gemeinde Muden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn

Begrundung zum Bebauungsplan

"Pollschierskamp-Erweiterung", 1. Anderung
mit ortlicher Bauvorschrift

% L 283
%

L299 |
<

Stand:
In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Biiro fiir Stadtplanung Partnerschaft mbB

Bearbeitung: Dipl.-Ing. H. Schwerdt, M. Sc. Ing. M. Roszewska
Mitarbeit: A. Hoffmann, M. Pfau; A. Kortge, K. Muller



B-Plan "Pollschierskamp-Erweiterung", 1. Anderung mit OBV

Gemeinde Miden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn
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Gemeinde Miden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn

1.0

Vorbemerkung

1.1

Mit Urteil vom 18. Juli 2023 wurde von Seiten des Bundesverwaltungsgerichtes
(BVerwG) festgestellt, dass § 13b BauGB mit Unionsrecht nicht vereinbar ist. Freifla-
chen aullerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde durfen nicht im beschleunigten
Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprifung berplant werden.

In Anpassung an die aktuelle Rechtslage erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans
"Pollschierskamp-Erweiterung”, 1. Anderung im geregelten Verfahren.

Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung

Die Mitgliedsgemeinde Miden (Aller) liegt im Westen des Landkreises Gifhorn im Ein-
zugsbereich der Stadte Githorn, Wolfsburg, Celle und Braunschweig. Die Gemeinde
ist Teil der Samtgemeinde Meinersen. Nach landesplanerischer Einordnung') befindet
sich die Gemeinde Muden (Aller) in der landlichen Region.

Nach regionalen Zielvorgaben (RROP)?) hat die Ortschaft Miden (Aller) eine grund-
zentrale Teilfunktion zur Unterstiutzung eines Grundzentrums bei der Bereitstellung von
zentralen Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen taglichen Grundbedarfs zu er-
fullen.

Der Ort Meinersen nimmt die Funktion des Grundzentrums wahr; den Orten Leiferde
und Muden (Aller) werden grundzentrale Teilfunktionen innerhalb der Samtgemeinde
Meinersen zugewiesen.

Die Ortsteile Muden (Aller) und Meinersen der jeweiligen gleichnamigen Mitgliedsge-
meinden sind zusatzlich der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" zugeordnet.

Die Siedlungsbereiche sind so zu entwickeln, dass die Bedurfnisse der Bevdlkerung
insbesondere in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Freizeit, Erholung und Fremden-
verkehr und die Erfordernisse der drtlichen gewerblichen Wirtschaft sowie der Land-
und Forstwirtschaft bertcksichtigt werden.

Uber die LandesstralRen L 283 und L 299 sowie KreisstraRen K 35, K 39, K 40, K 41
und K 48 besitzt die Mitgliedsgemeinde Anschluss an das regionale und Uberregionale
Strallenverkehrsnetz. Die weitere Einbindung erfolgt Giber das Ubrige klassifizierte Stra-
Bennetz. Der offentliche Personennahverkehr besteht Gber ein Busliniennetz.

Die Mitgliedsgemeinde Muden (Aller) hat rd. 5.355 Einwohner (Stand: 01.11.2023). Der
Hauptort Muden (Aller) zahlt mit rd. 2.615 Einwohnern (Stand: 01.11.2023) zu den gro-
Ren Ortschaften der Samtgemeinde. Als solcher stellt er in der Mitgliedsgemeinde MU-
den (Aller) zentrale Einrichtungen wie Grundschule und Burgerhaus zur Verfigung.
Neben der ausgepragten Wohnfunktion des Ortes finden sich vielfaltige gewerbliche
und landwirtschaftliche Nutzungen im Ortszentrum.

Der Bebauungsplan betrifft Flachen am Nordrand des bebauten Siedlungsbereichs von
Muden (Aller). Ziel der Planung ist es, fur den Geltungsbereich Wohnnutzungen (von
insgesamt rd. 0,99 ha) zu ermdglichen.

Der Regionalverband GroRraum Braunschweig setzt als Trager der Regionalplanung
fur den "Inneren Bedarf" 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner/ Jahr an. Bezogen
auf die Einwohner von Miden (Aller) entspricht das einem Bedarf von ca. 9 Wohnein-
heiten pro Jahr. Flr den Zielzeitraum des Bebauungsplanes, der hier mit 5 bis 10 Jah-
ren angenommen wird, ergibt sich somit ein Bedarf an 45 bis 90 Wohneinheiten. Zur

"
?)

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008, letzte Anderung 2017 (LROP)
Regionales Raumordnungsprogramm fir den GroRraum Braunschweig 2008

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig
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Gemeinde Muden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn

Deckung des Wohnbaulandbedarfs werden mit der vorliegenden Planung ca.
13 Wohngrundstlicke angeboten, sodass der kurz- bis mittelfristige Bedarf zur Entwick-
lung eines Baugebietes abgedeckt wird.

Das Plangebiet ist als bauleitplanerisch gesicherter Bereich im Regionalen Raumord-
nungsprogramm ausgewiesen. Daruber hinaus bestehen keine regionalplanerischen
Vorgaben.

-

-

G

%
—

Regionales Raumordnungsprogramm 2008 fiir den GroRraum Braunschweig Auszug ohne Malstab

Die Aller ist mit ihrem Niederungsbereich als Vorranggebiet flir den Hochwasserschutz
(111'2.5.4 (4)) mit regional bedeutsamem Wanderweg (1l 2.4. (12)/(13)) festgelegt; Vor-
behaltsgebiet fur Natur und Landschaft (111 1.4 (9)), Erholung (ll1 2.4 (5)) und das Natura
2000/ Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) "Aller (mit Barnbruch), untere Leine,
untere Oker" (EU-Kennzahl 3021-331) erganzen die Festlegungen.

Den geplanten Flachen werden durch die Bodenkarten des Landesamtes fur Bergbau,
Energie und Geologie nur ein geringes landwirtschaftliches Ertragspotential zugestan-
den - um besonders wertvolle Ackerflachen im Sinne der Produktivitat handelt es sich
somit nicht. Eine besondere Funktion der Landwirtschaftsflachen aufgrund der Kultur-
landschaftspflege, dem Bodenschutz oder aus regionalwirtschaftlichen Grinden ist fur
den Geltungsbereich nicht erkennbar, da es sich um intensive Agrarnutzungen handelt.
Die Gemeinde sieht die Planung insofern als an die Ziele der Raumordnung angepasst
an (gem. § 1 Abs. 4 BauGB).

OPNV

Der Nahverkehrsplan 2020 fiir den GroRBraum Braunschweig (NVP)3) macht in Kapitel
C 2.2 Ausfluhrungen zur OPNV-ErschlieBung:

Siedlungsentwicklungen abseits der OPNV-Bedienungsachsen benétigen eine kosten-
intensive ErschlieBung, um attraktive OPNV-Verbindungen anzubieten. Der OPNV ist
in diesen Féllen meistens nicht wirtschaftlich zu betreiben. Aus Sicht des OPNV sind
diese Siedlungsentwicklungen zu vermeiden und etwaige Kostendeckungsfehlbetrdge

%) Nahverkehrsplan fir den GroRraum Braunschweig 2020
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fir ein gewiinschtes Bedienungsangebot bei der ErschlieBungsplanung bzw. Abwé-
gung zu berticksichtigen.

Neue Baugebiete und andere verkehrserzeugende Einrichtungen sollen daher aus
Sicht des OPNV dort entstehen, wo vorhandene oder geplante Eisenbahn-, Stadt-
bahn- oder Buslinien und Stationen bzw. Haltestellen die Gebiete erschlielSen kbnnen.
Dadurch erhéht sich der Anreiz, den OPNV zu nutzen, die Stadte und Gemeinden wiir-
den so vom Pkw-Verkehr entlastet und die Wirtschaftlichkeit des OPNV verbessert. Die
Erfahrung zeigt, dass GréRenordnungen fiir einen ErschlieBungsradius fir Stadtbahn-
und Bushaltestellen bzw. Stationen von 300 — 500 m fiir den fuBldufigen Einzugsbe-
reich und bis zu 3 km fiir eine ErschlieBung mit dem (konventionellen) Fahrrad akzep-
tiert werden. Dariiber hinaus kénnen Zubringerverkehre des OPNV, elektrisch betrie-
bene Fahrrader sowie P+R und B+R den Einzugsbereich erweitern. Die mit Abstand
meisten Fahrgéste kommen aus dem ful3ldufigen Bereich.

Die Einbindung in den 6ffentlichen Personennahverkehr ist durch das Busliniennetz mit
einer Haltestelle in einer Entfernung von ca. 100 m am "Schusterskamp" gewahrleistet.
Das Busangebot besteht aus einer Linie: 157 (Muden (Aller) — VW-Werk).

Entwicklung des Plans/ Rechtslage

Die Samtgemeinde Meinersen besitzt einen Flachennutzungsplan, der in seiner Urfas-
sung 1977 wirksam wurde. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans ist
als Wohnbauflache dargestellt. Insoweit ist dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2
BauGB bereits durch den rechtskraftigen Bebauungsplan Rechnung getragen worden.

Auszug aus dem Flachennutzungsplan (ohne Malstab)

Die Planung basiert auf dem Entwicklungskonzept der Samtgemeinde Meinersen aus
dem Jahr 2006 (sonstige stadtebauliche Planung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Hie-
rin sind die geplanten Bauflachen als bauleitplanerisch gesicherte Flachen dargestellt.

Des Weiteren liegt der Planung der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn
zu Grunde.

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig
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Der Bereich wurde bereits im Jahre 2021 mit dem Bebauungsplan "Pollschierskamp”,
3. Anderung und Erweiterung tiberplant. Fir das Areal wurden damals auf Grundlage
des § 13b BauGB im beschleunigten Planverfahren allgemeine Wohnbaugebiete 1 und
2 mit der Grundflachenzahl (GRZ) von jeweils 0,4, |- bis II-geschossige Bebauung und
offener Bauweise festgesetzt.

Mit Urteil vom 18. Juli 2023 wurde von Seiten des Bundesverwaltungsgerichtes
(BVerwG) festgestellt, dass § 13b BauGB mit Unionsrecht nicht vereinbar ist. Freifla-
chen aullerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde durfen nicht im beschleunigten
Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprifung Uberplant werden.

In Anpassung an die aktuelle Rechtslage erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans
"Pollschierskamp-Erweiterung”, 1. Anderung im geregelten Verfahren.

Im Gegensatz zu den Festsetzungen des Bebauungsplans von 2021 wird der Bereich
aufgrund der Nachfrage nach Wohnraum einheitlich tberplant. Es soll ein allgemeines
Wohngebiet mit der GRZ von 0,4, I-geschossiger Bebauung und offene Bauweise so-
wie eine einheitliche Traufhohe fur die Gebaude von 8,00 m und Firsthéhe von 12,00 m
stattfinden.

Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Bebau-
ungsplans

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die bauleitplanerischen Vo-
raussetzungen fur bendtigte Wohnbauflachen innerhalb der Gemeinde Miden (Aller)
zu schaffen. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt eine Arrondierung
der Ortslage.

Zur Vermeidung und Minimierung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Fla-
chen im Sinne von § 1a Abs. 2 BauGB greift die Baugebietsentwicklung bei der Er-
schliefung auf die bisher nur einseitig fur die ErschlieBung genutzte Stralde "Schus-
terskamp".

Die Festsetzung eines Wohngebietes wirkt sich bezogen auf die Umsetzungsstrategie
"Gender Mainstreaming" im Grundsatz in gleicher Weise auf die verschiedenen Bevol-
kerungsgruppen zugunsten der Schaffung von Wohnraum aus.

Im Hinblick auf die geplante Neuversiegelung der im gréfdten Teil als Weide, die mit
Schafen beweidet wird, und Grinland genutzten Flache wurde 2021 fur den Plangel-
tungsbereich eine Baugrunduntersuchung*) durchgefiihrt. Die Aussagen zu Bodenver-
haltnissen sowie der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sind in die Begrun-
dung des Bebauungsplans eingeflossen.

Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf offentliche Flachen ist generell unzulas-
sig. Der Investor hat bereits 2021 im Gesprach mit dem Wasserverband Gifhorn ein
abgestimmtes Entwasserungskonzept vorgelegt. Damit ist die Entwasserung vertrag-
lich gesichert.

4)

Boker und Partner: Allgemeine Baugrunduntersuchung, Bebaubarkeitsprifung, Baugebiet Miden/ Aller
"Alte Gartnerei", Geotechnische Voruntersuchung, Projekthnummer: 21P203, Hannover 01.04.2021
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Ebenfalls im Jahr 2021 erfolgte eine artenschutzrechtliche Kartierung®) der Flachen
sowie deren Umgriff zur Feststellung der vorkommenden Arten. Hierbei erfolgt vor-
dringlich die Bestandsaufnahme der Avifauna und Fledermause. In Verbindung mit ei-
ner Biotoptypkartierung wurde unter Berlicksichtigung des § 1a BauGB im Rahmen der
weiteren Planaufstellung die naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
prazisiert.

Zwecks Beurteilung der Larmeinfliisse wurde 2021 ein schalltechnisches Gutachten®)
erstellt. Relevante Vorbelastungen durch Sportlarm liegen fur die Nachbarschaft nach
Aussage des Schallgutachters nicht vor.

Entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches fiihrt die Gemeinde parallel zur
Planaufstellung eine Umweltprifung durch, die ihren Niederschlag im nachfolgenden,
in die Begrundung integrierten Umweltbericht finden wird.

Erheblich nachteilige Auswirkungen von Vorhaben nach § 50 BImSchG

2.0

Die vorliegende Planung beinhaltet ein allgemeines Wohngebiet. Durch die gewahlte
Art der Nutzung wird ausgeschlossen, dass eine Ansiedlung eines Betriebes, durch
den schwere Unfalle mit schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Artikels 3
Nr. 13 EU-Richtlinie 2012/18/EU ausgelost werden konnen, im Plangebiet erfolgen
kann.

Nordlich von Miden (Aller) befindet sich in einer Entfernung von ca. 560 m eine 4 MW-
Biogasanlage mit angeschlossener Gasaufbereitung.

Die Planung fuhrt zu keinen Einschrankungen vorhandener Storfallbetriebe, da sich in
der ndheren Umgebung zu diesen Betrieben bereits schutzwirdige Nutzungen befin-
den. Man muss davon ausgehen, dass diese sich an die vorgeschriebenen Abstande
halten, da sie im Rahmen des Immissionsschutzes genehmigt worden sind.

Planinhalt/ Begriindung

21

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird der Nachfrage nach Wohnraum Rechnung
getragen, im Norden der bebauten Ortslage von Muden (Aller) an der Stral’e "Schus-
terskamp" ein Baugebiet zu entwickeln.

Baugebiet

- Allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO

Der Planungsabsicht folgend, Flachen fir die Wohnentwicklung bereitzustellen, be-
stimmt der Bebauungsplan die Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet
(WA) gem. § 4 BauNVO. Die Gebietskategorie "allgemeines Wohngebiet" bericksich-
tigt dabei einerseits die Wohnfunktion, andererseits die dorflich gemischte Lage im
Ortskern von Muden (Aller) mit hier ansassigen landwirtschaftlichen Betrieben und der
unmittelbaren Lage an landwirtschaftlichen Flachen. Die damit einhergehenden, fir
eine dorfliche Lage Ublichen Stérwirkungen waren bspw. mit denen eines "reinen

%)
°)

LEWATANA- Consulting Biologists : Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag fiir das Bebauungsplanverfahren
"Alte Gartnerei" in Muden/ Dieckhorst (Aller), Rullstorf, August 2021

Bonk — Maire — Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Pollschierskamp"
3. And. in Miiden, Bericht Nr.: 05202/, Garbsen den 16.06.2021
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Wohngebiets" (WR) gem. § 3 BauNVO nicht zu vereinbaren. Die Gebietskategorie "All-
gemeines Wohngebiet" ermdglicht aber auch den kinftigen Bewohnern, ihr Wohnum-
feld, bspw. in Form einer nicht stérenden Kleintierhaltung, doérflicher auszurichten.

Um die klassische Wohnnutzung zu gewahrleisten, sind gem. § 2 Abs. 5und 6i. V. m.
Abs. 9 BauNVO lediglich Wohngebaude und die der Versorgung dienenden Laden zu-
lassig. Ausnahmsweise kénnen Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke zugelassen werden.

Im gesamten Plangebiet sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen nicht zulassig.

Im Sinne der Intention der Gemeinde, dem Bedarf an Wohnraum nachzukommen, soll
im Teilbereich des Plangebietes lberwiegend Mehrfamilienhausbebauung errichtet
werden. Dementsprechend wird dort eine zweigeschossige Bebauung und eine GRZ
von 0,4 zugelassen. Mit der zulassigen Uberschreitung fiir Garagen und Stellplatze
sowie Nebenanlagen von 50 % kdnnen somit innerhalb der allgemeinen Wohngebiete
maximal rd. 0,59 ha versiegelt werden. Des Weiteren wird eine Traufhéhe von 8,00 m
und eine Firsthohe von max. 12,00 m festgesetzt. Der Bezugspunkt ist der hochste,
mit dem natlrlichen Gelandeverlauf angeschnittene Punkt des Gebaudes.

Gemal § 9 Abs. 4 darf im Bereich der internen ErschlieBungswege die zuldssige
Grundflachenzahl auf bis zu 1,0 Uberschritten werden. Somit konnen die Grundstlicke
effizient genutzt und der Eingriff an anderer Stelle vermieden werden.

Im gesamten Plangebiet wird die offene Bauweise vorgesehen. Insoweit ist die Errich-
tung sowohl von Mehrfamilienhdusern als auch von Einzel- oder Doppelhausern und
Reihenhausern zulassig. Da diese Festsetzung allerdings auch erlaubt, mehrere Woh-
nungen in einem Einzelhaus unterzubringen, solange das Gebaude eine Gesamtlange
von 50 m auf einem Grundstlck unterschreitet, werden weitergehende Regelungen zur
Mindestgrundstiicksgré3e und zur Anzahl der Wohnungen getroffen.

In Bezug auf die in der Ortslage vorhandene Bebauung wird eine Mindestgrundsticks-
groéfe flr jede Wohneinheit flr Einzelhduser von 570 m? vorgesehen, wobei bei Ein-
zelhdusern mit 1 bis 3 Wohneinheiten je angefangene 450 m? eine Wohneinheit zulas-
sig ist. FUr Einzelhauser ab 4 Wohneinheiten wird je 200 m? eine Wohneinheit festge-
setzt. Fur Doppelhauser je Doppelhaushalfte bei 300 m? und flir Reihenhauser bei
250 m? wird eine Wohneinheit festgelegt. Dabei wird auf eine Beschrankung der Woh-
nungsanzahl verzichtet, um dort eine hohe Flexibilitat bei der Umsetzung zu gewahr-
leisten.

Um darlber hinaus eine flexible Ausnutzung der Grundstiicke zu ermdglichen, werden
die Baugrenzen als ein gro3es Baufenster gefasst. Lediglich zu den o&ffentlichen Ver-
kehrswegen wird eine Baugrenze mit 5,00 m festgesetzt. Den Bauherren soll damit
eine maoglichst groRe Flexibilitat bei der Ausnutzung ihrer Grundstiucke auch fur die
Hauptanlagen gewahrt werden. Belange des Landesbauordnungs- und Nachbar-
schaftsrechts sind in diesem Rahmen aber weiterhin zu beachten und vorrangig. Um
den Stralenraum der vorhandenen und geplanten Wege nicht durch Nebenanlagen
zu beeintrachtigen, die eine vergleichbare Wirkung wie Hauptanlagen aufweisen, wird
fur Garagen, Carports etc. ein Mindestabstand von 3,00 m zur &ffentlichen Strafte und
inneren VerkehrserschlieRung vorgeschrieben. Davon sind Einfriedungen und erfor-
derliche Zufahrten ausgenommen. So wird flir ein attraktives Ortsbild und einen ange-
messenen Stral’enraum Sorge getragen.

Die maximal zulassige Anschlussbreite der Zufahrten und Zugéange fir die Grundsti-
cke an die offentlichen Verkehrsflachen betragt insgesamt bei Mehrfamilien- und Ein-
zelhausgrundstiicken 4,00 m, bei Doppelhaus- und Reihenhausgrundstticken 3,00 m.

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig
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Somit wird sichergestellt, dass die Versiegelung auf den angemessenen Grad begrenzt
wird. Die Breite von internen ErschlieBungsstrallen an offentlicher Verkehrsflache ist
hiervon nicht betroffen.

Um eine angemessene Ein- und Durchgriinung des Quartiers am Ortsrand zu gewahr-
leisten, wird dartber hinaus festgelegt, dass je Baugrundstlick ein standortheimischer
Laubbaum gem. der Artenliste 1 (s. Anhang der Begriindung) oder ein Obstbaum zu
pflanzen ist. Des Weiteren erfolgt ein Hinweis, dass Grundstlicksflachen, soweit sie
nicht fir andere zulassige Nutzungen erforderlich sind, als Grunflachen auszubilden
sind. Ziel dieser Festsetzung ist der Ausschluss u. a. von Schotterflachen und nicht
erforderlichen Versiegelungen der privaten Grundstlicksflachen.

Aufgrund der Nahe zur Feldflur ist eine insektenfreundliche Aufienbeleuchtung auszu-
wahlen und Uber sinnvolle Betriebszeiten der Lichteinfluss weiter zu verringern. Ferner
wird empfohlen, ein wasserdurchlassiges Pflaster sowie begriinte Dacher und/ oder
Fassaden zu verwenden.

Um sicherzustellen, dass der Charakter der neuen Bebauung mit der doérflichen Orts-
lage harmoniert, wird mit dem Bebauungsplan eine ortliche Bauvorschrift aufgestellt,
die Regelungen zur Gestaltung der Dachdeckung und Dachform sowie Einfriedungen
beinhalten.

ErschlieBung

2.3

- StraBenverkehrs- und Wegeflachen

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt vom Schusterskamp und weiter tGber eine
private ErschlieRung. Dabei wird vorgesehen, dass die zulassige Grundflachenzahl in-
nerhalb der Verkehrswege auf bis zu 1,0 Uberschritten werden darf.

Der Ausbau der neuen Planstraflen ist nach der Richtlinie zum Ausbau von Straf3en
(RASt 06) vorgesehen.

- Park- und Stellplatzflichen
Es wird auf die Regelungen in der Nds. Bauordnung verwiesen.
- Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Die nachstliegende Bushaltestelle befindet sich am Schusterskamp in einer Entfernung
von ca. 100 m. Das Plangebiet liegt damit im fulRlaufigen Radius bestehender Halte-
punkte. Das Busangebot besteht aus der Linie 157 (Muden (Aller) — VW-Werk).

- Technische Infrastruktur

Die Flachen kénnen durch Erweiterungen in die vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
netze eingebunden werden.

Ver- und Entsorgung

Die Mullentsorgung erfolgt Uber den Landkreis Gifhorn. Anwohner bzw. Nutzer von
Grundstlicken, die nicht direkt durch die Mallabfuhr angefahren werden kénnen, haben
ihre Mullbehalter rechtzeitig an den Tagen der Mullabfuhr (spatestens bis 6.00 Uhr) im
Bereich der offentlichen StralRe dort bereitzustellen, wo die Schwerlastfahrzeuge der
Mullabfuhr ungehindert an-/ abfahren kénnen und nach erfolgter Entleerung wieder auf
ihr Grundstiick zurtickzuholen. Ggf. sind Standplatze fur die Millbehalter oder -sacke
einzurichten.
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Fur die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die in der Ortslage
vorhandenen Verbundnetze fur Wasser, elektrische Energie, Telekommunikation etc.
vorhanden und wird im erforderlichen Umfang erweitert. Die Wasserversorgung erfolgt
Uber das vom Wasserverband Gifhorn betriebene Trinkwassernetz. Die Schmutzwas-
serentsorgung obliegt ebenfalls dem Wasserverband Gifhorn und wird Richtung Trift-
strale abgeleitet.

Auf den privaten Grundstlicken ist das anfallende Niederschlagswasser durch geeig-
nete MaRnahmen auf dem jeweiligen Grundstiick zurlickzuhalten. Nicht verunreinigtes
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstuck zu verdunsten, zu versickern oder nach
Verwendung als Brauchwasser dem Schmutzwassersammler zuzuflihren.

Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf offentliche Flachen ist generell unzulas-
sig. Der Investor hat bereits 2021 im Gesprach mit dem Wasserverband Gifhorn ein
abgestimmtes Entwasserungskonzept vorgelegt. Damit ist die Entwasserung vertrag-
lich gesichert.

Bodenschutz/ Baugrund/ Topographie

Grundsatzlich gilt, dass durch die Planung eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende Bodennutzung gewahrleistet werden muss, eine menschenwurdige Umwelt zu
sichern ist und die natlrlichen Lebensgrundlagen zu schutzen und zu entwickeln sind
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB).

Zudem gilt, dass gem. § 202 BauGB Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung (z. B. Bei-
mengung von Bauruckstanden, Metallen, chemischen Stoffen, Schlacken) oder Ver-
geudung (z. B. Auffillen der Baugrube, Verwendung als nicht bepflanzbarer Unter-
grund) zu schitzen ist. Diesem Erfordernis ist im Rahmen der Baugenehmigung/ Bau-
anzeige bzw. Realisierung Rechnung zu tragen.

Der sudliche Teilbereich ist derzeit Uberwiegend bebaut und stellt sich als Weide und
Baumschule dar. Der nordliche Teil wird landwirtschaftlich genutzt.

Entsprechend dem vorliegenden Baugrundgutachten’) liegt im gesamten Planbereich
unterhalb der Mutterbodenschicht ab Tiefen von 0,7 m bis zu 1,4 m schluffiger, torfiger
Sand vor. Ab 1,4 m befindet sich schluffiger Sand. Der Grundwasserstand im Novem-
ber 2018 wurde in einer Tiefe von rd. 1,3 m bis 1,45 m unter der Gelandeoberkante
(GOK) angetroffen. Nach Aussage des Gutachtens ist fiir die Dimensionierung von
Versickerungsanlagen ein mittlerer hochster Grundwasserstand von 48,0 mNN anzu-
nehmen. Nach DWA-A 138 kann im begrindeten Ausnahmefall eine Machtigkeit des
Sickerraumes von < 1 m vertreten werden, wenn unbedenkliche Niederschlagsabflisse
und eine geringe stoffliche Belastung der Niederschlagsabflisse gegeben sind. Die
Unbedenklichkeit ist gegeben, wenn die Dachflachen ohne Verwendung von unbe-
schichteten Metallen hergestellt werden oder wenn es sich um Terrassenflachen han-
delt.

Eine dezentrale Regenwasserversickerung ist nur bei Verwendung von flachen Versi-
ckerungsanlagen eingeschrankt moglich. Eine Beeintrachtigung der Erdarbeiten durch
anstehendes Grund- oder Stauwasser ist fir flach gegriindete Gebaude zunachst nicht
zu erwarten. Fur den Bau von tieferliegenden Bauteilen (z.B. Kellergeschossen oder

7)

Allgemeine Baugrunduntersuchung Bebaubarkeitsprifung Baugebiet Miden/Aller "Alte Gartnerei"
Geotechnische Voruntersuchung, Projekt-Nr.: 21P203, Boker und Partner, Hannover, 01.04.2021
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Kanalbau) kann je nach Jahreszeit und konkretem Standort eine temporare Grundwas-
serabsenkung erforderlich werden. Es sind eine Gelandeanhebung und eine grof3fla-
chige Dimensionierung der Versickerungsanlagen erforderlich.

Grindungsarbeiten kénnen voraussichtlich Gber gebéschte Baugruben nach DIN 4124
erfolgen. Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit darf bei den festgestellten
Baugrundverhaltnissen der Boschungswinkel von 45° nicht tberschritten werden.

Immissionsschutz

Der Planbereich grenzt im Nordwesten unmittelbar an die Turnhalle. Insofern besteht
eine Vorbelastung durch Sportlarm flr das Baugebiet. Darliber hinaus sollen Aussagen
zu der zu erwartenden Immissionsbelastung durch die Nutzung des angrenzenden
Feuerwehrstandortes der Feuerwehr Miiden/ Dieckhorst gemacht werden. Die Beurtei-
lung der durch die Feuerwehr zu erwartende Gerauschbelastung erfolgt in Anlehnung
an die TA Larm.

Zwecks Beurteilung der Larmeinfliisse wurde ein schalltechnisches Gutachten 8) er-
stellt. Relevante Vorbelastungen durch Sportlarm liegen flr die Nachbarschaft nach
Aussage des Schallgutachters nicht vor.

Die Beurteilung der Gerauschsituation im Rahmen des Bauleitverfahrens erfolgt auf
Grundlage der VVBBauG i.V. mit Beiblatt 1 zu DIN 18005. Dartber hinaus werden die
Regelungen der 18. BImSchV bzw. der TA Larm beachtet.

Die Nutzungsintensitaten der Sporthalle wurden bei der Gemeinde erfragt und stellen
auf die jeweils schalltechnisch unglnstigste Situation an Werktagen (Montag bis Sams-
tag) oder Sonntagen ab. Zusatzlich wurden die Emissionspegel von Parkplatzflachen
und privaten Veranstaltungen im Vereinsheim berechnet.

Berechnet wurden die durch die 0.g. Gerauschquellen verursachten Mitteilungspegel
fur den Beurteilungszeitraum tags von 6.00 bis 22.00 Uhr und nachts (lauteste Nacht-
stunde). Dabei wurde der Schutzanspruch eines Dorfgebietes vom 55 dB(A) tags und
45 bzw. 40 dB (A) nachts zu Grunde gelegt.

Unter Beachtung der AulRenbauteile der Sporthalle kann eine nennenswerte Schallab-
strahlung Uber die Wande bzw. Dachflache gegentber den im Bereich der Freiflachen
auftretenden Gerauschen ausgeschlossen werden. Entsprechend einer Ortsbesichti-
gung kann eine Schallabstrahlung Uber Fenster (keine direkten Hallenfenster) eben-
falls ausgeschlossen werden.

Die Berechnung der Emissionspegel des Parkplatzes erfolgt auf der Grundlage der
Parkplatzlarmstudie. Dabei kdnnen die Gerduschemissionen nach dem sogenannten
zusammengefassten Verfahren bzw. dem Sonderfallverfahren (getrenntes Verfahren)
ermittelt werden.

Durch die i.V. mit der Sporthalle stehenden Parkplatze wird sonntags innerhalb der
Ruhezeit von 13.00-15.00 Uhr der maf3gebliche Immissionsrichtwert fur ein allgemei-
nes Wohngebiet von: WA-Gebiet IRW (innerh. Ruhezeit) = 55 dB(A) sicher unterschrit-
ten.

Im Hinblick auf die Durchfihrung eines Feuerwehribungsbetriebes ist festzustellen,
dass der gemal Beiblatt 1 DIN 18005 bzw. TA Larm zu beachtende Orientierungs-
bzw. Immissionsrichtwert von: WA-Gebiet: IRW (tags)= 55 dB(A) im Uberwiegenden

%)

Bonk — Maire — Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Pollschiers-
kamp", 3. And. in Miiden, Bericht Nr: 05202/1, Garbsen den 16.06.2021
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Bereich des Plangebietes ebenfalls unterschritten wird. An der nordwestlichen Grenze
des Plangebietes ist mit einer Immissionsbelastung durch die Nutzung des Feuerwehr-
standortes von 56-57 dB(A) und somit von einer Uberschreitung des Richtwertes um
rd. 2 dB(A) zu rechnen. Im Ubrigen Plangebiet wird der maligebliche Immissionsricht-
wert sicher eingehalten bzw. weit unterschritten. Der kleine Teilbereich, der von einer
Uberschreitung des Immissionsrichtwertes betroffen ist, wird als Abstandsflache durch
Baugrenzen zum Schutz der Wohnbebauung ausgebildet.

In der Nachtzeit wird durch die letzten Pkw-Abfahrten nach 22 Uhr der fir WA-Gebiete
mafgebliche Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert von WA-Gebiet: IRW (nachts)=
40 dB(A) im gesamten Plangebiet sicher eingehalten. Am nordwestlichen Rand des
Gebietes ist mit einer Immissionsbelastung von bis zu rd. 37 dB(A) und somit einer
Unterschreitung des maligeblichen Richtwertes von rd. 3 dB(A) auszugehen.

2.6 Brandschutz
Es ist beabsichtigt, die Belange des Brandschutzes einvernehmlich mit der drtlichen
Feuerwehr bzw. dem zustandigen Brandschutzprifer zu regeln.

2.7 Kampfmittelbeseitigung
Sollten bei Erdarbeiten Hinweise auf Abwurfkampfmittel aufgefunden werden, so ist
umgehend das Ordnungsamt, die zusténdige Polizeidienststelle oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst zu benachrichtigen.

2.8 Altlasten
Altablagerungen oder sonstige Bodenverunreinigungen sind derzeit nicht bekannt.
Sollten bei Bodenaushubarbeiten Bodenverhaltnisse vorgefunden werden, die auf Alt-
ablagerungen hindeuten, so ist dies der unteren Abfallbehérde des Landkreises Gif-
horn zu melden.

3.0 Umweltbericht
Im Hinblick auf die Umweltprifung soll entsprechend dem Verfahrensstand der erfor-
derliche Umfang und Detaillierungsgrad ermittelt werden. Der Umweltbericht wird im
Zuge des Planverfahrens erganzt und fortgeschrieben.

3.1 Einleitung

Im vorliegenden Umweltbericht wurden die aufgrund der Umweltprifung nach § 2
Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dargelegt.
Das Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB dient vor allem auch dazu, um von den Behor-
den und sonstigen Tragern offentlicher Belange Anregungen im Hinblick auf den erfor-
derlichen Umfang/ Detaillierungsgrad der Umweltprifung zu erhalten.
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3.11

Inhalt und Ziele des Bauleitplans

3.1.2

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die bauleitplanerischen Vo-
raussetzungen fur bendtigte Wohnbauflachen innerhalb der Gemeinde Muden (Aller)
zu schaffen. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt eine Arrondierung
der Ortslage.

Im Sinne der Intention der Gemeinde, dem Bedarf an Wohnraum nachzukommen, soll
im Teilbereich des Plangebietes iberwiegend Mehrfamilienhausbebauung gebaut wer-
den. Dementsprechend wird dort eine zweigeschossige Bebauung und eine GRZ von
0,4 zugelassen. Mit der zulassigen Uberschreitung fiir Garagen und Stellplatze sowie
Nebenanlagen von 50 % kdénnen somit innerhalb der allgemeinen Wohngebiete maxi-
mal rd. 0,59 ha versiegelt werden. Des Weiteren wird eine Traufhéhe von 8,00 m und
eine Firsthéhe von max. 12,00 m festgesetzt. Der Bezugspunkt ist der héchste, mit
dem natlrlichen Gelandeverlauf angeschnittene Punkt des Gebaudes.

Gemal § 9 Abs. 4 darf im Bereich der internen ErschlieBungswege die zulassige
Grundflachenzahl auf bis zu 1,0 tUberschritten werden. Somit konnen die Grundstlicke
effizient genutzt und der Eingriff an anderer Stelle vermieden werden.

Es wurde fir das Plangebiet eine Biotoptypenkartierung vorgenommen sowie eine Kar-
tierung der Brutvogel und Fledermausarten °. Des Weiteren wurden eine Potentialana-
lyse fir die Gebaude und Geholze sowie andere rechtlich relevante Arten und Lebens-
gemeinschaften vorgenommen.

Die Ergebnisse aus dem Gutachten wurden zur Beurteilungsgrundlage planbedingter
Eingriffe in naturschutzfachliche Belange, die zu erwarten sind, gemacht. Sie bilden
zudem die Basis entsprechender MalRihahmen.

Ziele des Umweltschutzes

Die Gemeinde berlcksichtigt bei der Planaufstellung insbesondere folgende, in den
einschlagigen Fachgesetzen und Normen festgelegte Ziele des Umweltschutzes:

e Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 1°)

e Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion ')

e Schutz vor und Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen '2) '3)
e Schutz von Kulturgltern ')

Konkrete Ziele und Bewertungsmafstédbe wurden aus den umweltbezogenen Darstel-
lungen und Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) *°), des
Flachennutzungsplans der Samtgemeinde Meinersen und des Landschaftsrahmen-
plans des Landkreises Gifhorn sowie den Niedersachsischen Umweltkarten der Um-
weltverwaltungen (Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und Kli-

%)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Lewatana — Consulting Biologists: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag fir das Bebauungsplanverfahren
in Muden Dieckhorst (Aller); August 2021, Rullstorf

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau

Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND)

Regionalverband GroRraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm 2008

fir den GroRRraum Braunschweig sowie 1. Anderung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig



B-Plan "Pollschierskamp-Erweiterung", 1. Anderung mit OBV -14 -

Gemeinde Miden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn

3.2

maschutz) und dem Niederséchsischen Bodeninformationssystem (NIBIS®-Kartenser-
ver) des Landesamts fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) abgeleitet und dem
vorgefundenen Bestand gegenubergestellt.

Das Entwicklungskonzept der Samtgemeinde Meinersen ist darliber hinaus beachtet
worden.

Unter Berlcksichtigung der Vermeidung und des Ausgleichs voraussichtlich erhebli-
cher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts wurde eine Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erstellt, deren Ergebnis unter dem Punkt naturrdumliche
Schutzgiter des Umweltberichts wiedergegeben ist. Grundlage fur die Bewertung und
die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der Planung bildet dabei die "Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen in der Bauleitplanung”, das soge-
nannte "Stadtetagmodell"'®).

Bestandsaufnahme, Entwicklungsprognosen und Bewertung der erheblichen
Umweltauswirkungen

3.21

Im Rahmen der Umweltprifung wurden die naturrdumlichen Belange gegliedert nach
den Schutzgltern Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Flache, Wasser, Klima/ Luft,
Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachguter untersucht und die Auswirkungen der
Planung auf die Schutzguter im Umweltbericht ermittelt.

Die Prifung erfolgte schutzgutbezogen auf der Grundlage der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Im Rahmen der vorliegenden Planung sind fur einzelne Schutzgiter Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.

Methodik:

Im Hinblick auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden

7~ das Regionale Raumordnungsprogramm,

die Aussagen des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Gifhorn 17),
das Entwicklungskonzept der Samtgemeinde Meinersen,
Bodenltibersichtskarten,

T T T 0

das Kartenwerk des Niedersachsischen Landesamtes fur Wasserwirtschaft, Kiis-
ten- und Naturschutz (NLWKN) ausgewertet.

Ergénzend werden Kenntnisse aus der Bestandsaufnahme vor Ort und Fachgutachten
berlcksichtigt. Dabei handelt es sich um eine artenschutzrechtliche Untersuchung,
Schallgutachten sowie Baugrunduntersuchung.

16)

17)

Niedersachsischer Stadtetag (Hrsg.): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen
in der Bauleitplanung, Hannover, 9. Gberarbeitete Auflage 2013
Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn, 1987 - 1993
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3.2.2

Bestand und Entwicklungsprognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

3.2.3

Allgemein

Das Plangebiet liegt in Muden (Aller) im Norden der bebauten Ortslage und umfasst
rd. 0,99 ha. Das Areal wird derzeit als Grinland sowie Weide genutzt.

Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtumsetzung der Planung wurde der Planbereich weiterhin, wie bisher auch,
landwirtschaftlich genutzt. Planungen anderer Art sind derzeit fiir die Flache nicht vor-
gesehen. Veranderungen der Umweltsituation wirden nicht eintreten.

Durch die Planung werden die Voraussetzungen geschaffen, die einer Entwicklung der
Wohnbebauung in der Gemeinde beitragen.

Entwicklungsprognose

3.24

Der Bebauungsplan bereitet die Bebauung einer landwirtschaftlich genutzten Flache
mit Wohnhausern, Nebenanlagen und privaten Wegen vor. Es erfolgen dauerhafte Bo-
denversiegelungen und die Einbindung der neuen Wohnbauflache in das durch bauli-
che Anlagen und Verkehr gepragte Siedlungsgefiige von Miden (Aller).

Vorhabenbedingt werden durch die Planung signifikante Veranderungen der Nutzungs-
strukturen vorbereitet. Durch die erstmalige bauliche Inanspruchnahme wird es zu er-
heblichen Beeintrachtigungen der naturraumlichen Schutzgiter kommen.

Fir die Schutzglter Boden und Wasser werden durch die Planung teilweise erhebliche
Beeintrachtigungen durch Uberbauungen ermdglicht. Diese werden durch die Aus-
gleichsmalinahmen auf der planexternen Flache kompensiert.

Fir die Schutzguter_Landschaftsbild sowie Klima/ Luft werden durch die Planung Be-
eintrachtigungen vorbereitet. Diese werden aber aufgrund der bereits vorgepragten
Ausgangssituation nicht von erheblicher Natur sein.

Fir das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften kann es aufgrund der festgesetz-
ten Versiegelungsmdglichkeiten zu Beeintrachtigungen kommen. Der Wegfall einer
Flache, die Voégeln zur Futtersuche dient, wird jedoch durch die Entstehung der geplan-
ten Hausgarten Uberwiegend ausgeglichen.

Far die Kultur- und Sachgiter entstehen durch die Planung keine negativen Auswir-
kungen gegenlber der bestehenden Situation.

Vom Grundsatz her werden durch die Planung keine erheblichen Auswirkungen fir das
Schutzgut Mensch, insbesondere durch die Zunahme von Verkehrsemissionen und
von den durch die Landwirtschaft entstehenden Emissionen, vorbereitet.

Bestand und Entwicklungsprognose bei Durchfiihrung der Planung

Innerhalb der Umweltprifung werden die naturrdumlichen Belange gegliedert nach den
Schutzgutern Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Flache, Wasser, Klima/ Luft, Land-
schaft sowie Kultur- und sonstige Sachguter untersucht und die Auswirkungen der Pla-
nung auf die Schutzgiter im Umweltbericht ermittelt und beschrieben. Die Prognose
Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfihrung der Planung erfolgt ver-
bal-argumentativ. Sofern sich eine Betroffenheit des Schutzgutes ergibt, werden drei
Stufen von Auswirkungen unterschieden: geringe, gering erhebliche und erhebliche
Auswirkungen.
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a) Naturrdumliche Schutzgiiter und Landschaft

Nach den Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2008 befindet sich
der Plangeltungsbereich innerhalb des als bauleitplanerisch gesicherten Bereiches.

Der Planbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Nach Auswertung des Land-
schaftsrahmenplans des Landkreises Gifhorn bestehen fir den Planbereich und seine
unmittelbare Umgebung weder Schutzgebiete oder Objekte nach dem Naturschutz-
recht noch Bereiche oder Objekte, die die Voraussetzung fir eine Unterschutzstellung
nach dem Naturschutzrecht erflllen.

Das Plangebiet liegt ca. 550 m nérdlich des Natura 2000/ Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
(FFH-Gebiet) "Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker" (EU-Kennzahl 3021-
331). Im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden sowie zur effektiven
Ausnutzung vorhandener Infrastruktur erachtet die Gemeinde diese geringfugige Er-
weiterung der Wohnbebauung als angemessen.

Der Plangeltungsbereich ist der naturrdumlichen Region des Weser-Aller-Flachlandes
zuzuordnen (Rote Liste Region: Tiefland).

Das Plangebiet wird im Norden durch einen alten Bahndamm begrenzt. Dieser soll als
Rad- und FulRweg ausgebaut werden. Den stadtebaulichen Kontext pragt eine dichte
Einzel- und Reihenhausbebauung mit relativ kleinteiligen Strukturen ohne nennens-
werte Biotope. Eine Ausnahme bildet die im Osten angrenzende Hofstelle mit Gehdlz-
strukturen. Nordlich schliel3t sich die offene Feldflur an das Plangebiet an.

Im Plangeltungsbereich soll ein groflerer zusammenhangender Wohnkomplex entste-
hen. Den gréf3ten Anteil der Untersuchungsflache nimmt das "eingesate Grinland® im
Norden ein. Direkt angrenzend liegt der Biotoptyp "sonstige Weideflache®, der zur Zeit
der Untersuchung mit Schafen beweidet war. Im Bereich der Weide wachsen ange-
pflanzte Baumbestande, die als ,Baumschule” eingestuft sind. Gesaumt wird der sid-
liche Teil von einer "Ruderalflur" und einer "Zierhecke", die bereits zu Teilen entfernt
wurde.

LE NA
CONSULTING BIOLOGISTS
Biotoptypen
I BZH - Ziethecke
B £88 - Baumschule
EGB - Blumen - Gartenbauflache
[ GA - Einsaat Granland
B GW - sonstige Weideflache
. OE - Einzelhausbebauung
OGP - Gewachshauskomplex
W ovs - strate
OVW - Weg
B UR - Ruderalfiur
D Geltungsbereich

0 15 0 60

Abbildung: ermittelte Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes
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Mit dem Neubau von Gebduden und der entsprechenden Infrastruktur geht eine Ver-
siegelung und eine Entfernung der aktuellen Biotopstrukturen einher.

Hinsichtlich der Vegetation handelt es sich bei der untersuchten Flache nicht um be-
sonders oder streng geschlitzte Biotope, da vorwiegend intensives Grinland und Gar-
tenbaubiotope vorhanden sind. Auch wurden keine besonders geschutzten Pflanzen-
arten und ihre Entwicklungsformen erfasst. Es entstehen daher bei einer Uberbauung
der Flache keine artenschutzrechtlichen Konflikte weder nach § 30 noch § 44
Abs. 1 Nr. 4 BNatschG (Bundesnaturschutzgesetz).

b) Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Entscheidend fiir die artenschutzrechtlichen Folgen des Vorhabens sind die Europai-
schen Vogelarten, die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Arten, fir die
eine nationale Verantwortung besteht. Infrage kommen Arten, die in Deutschland in
ihrem Bestand gefahrdet oder selten sind oder Arten, fir die Deutschland eine beson-
dere Verantwortung tragt.

Far alle Artengruppen wird mindestens eine Potenzialanalyse durchgefthrt. Fur Arten-
gruppen, bei denen eine Anwesenheit bzw. in denen ein negativer Einfluss durch das
geplante Vorhaben nicht ausgeschlossen werden konnte, sind Kartierungen durchge-
fuhrt worden. Dabei wird das potenzielle Artenspektrum aufgrund der Habitatstrukturen
im Untersuchungsraum ermittelt.

- Saugetiere

Fir das Plangebiet ist grundsatzlich das Vorkommen verbreiteter, den Siedlungsraum
besiedelnder Fledermausarten zu erwarten. Aber auch baumbewohnende Fleder-
mausarten aus nahegelegenen Waldgebieten /-parzellen kénnen das Gebiet zur Nah-
rungssuche nutzen und ggf. auch Quartiere in nahegelegenen Gebaudekomplexen be-
ziehen. Gewassergebundene Saugetierarten (wie z.B. Fischotter und Biber) sind nicht
zu erwarten. Weitere in Niedersachsen vorkommende Saugetierarten des Anhangs IV
(wie Haselmaus, Gartenschlafer, Feldhamster, Wildkatze, Luchs) treten in der Region
nicht auf und/oder finden auch keinen geeigneten Lebensraum innerhalb des Nah-
raums des zu untersuchenden Gebietes.

Innerhalb der Begehungen sowie Uber die Erfassungen wurden insgesamt mindestens
elf Fledermausarten innerhalb und im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsgebie-
tes registriert.

Die meisten Erfassungen beziehen sich hierbei auf den groen Abendsegler, die
Zwergfledermaus und die Breitflugelfledermaus mit 39 %, 28 % bzw. 26 %. Weniger
Kontakte (< 10 %) entfallen auf den Kleinen Abendsegler, die Mickenfledermaus, die
Zweifarbfledermaus, Langohrfledermause, Bartfledermause, die Fransenfledermaus,
Myotis, Rauhautfledermause und nicht genau zuzuordnende Nyctaliode.

Die Fledermausaktivitaten bei den Begehungen konzentrierten sich hier vor allem auf
die Stral’en entlang der bebauten Lagen.

Die Geholze und die abzureilenden Gebaude im Plangebiet wurden auf Nistplatz- und
Quartierpotential sowie auf aktuellen Besatz untersucht. Diese wiesen allerdings keine
fur Fledermause relevanten Quartierstrukturen (Baumhdhlen, Rindenabplatzungen
etc.) auf, so dass Quartiere baumbewohnender Fledermausarten, wie z.B. der Grol3e
Abendsegler oder die Rauhautfledermaus, innerhalb des Plangebietes ausgeschlos-
sen werden konnten.
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Eine gelegentliche Nutzung baulicher Anlagen im Bereich der ehemaligen Gartnerei
einzelner Tiere als Tagesversteck kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen wer-
den. Es wurden allerdings keine Hinweise einer friheren oder aktuellen Nutzung durch
Fledermause gefunden.

Im Ergebnis hat die Untersuchung ein geringes bzw. kein Quartierpotential innerhalb
des Untersuchungsgebietes festgestellt. Samtliche innerhalb des Plangebietes befind-
lichen und von Fallungen betroffenen Geholzbestande besitzen -aufgrund fehlender
Strukturen wie Baumhohlen, Rindenabplatzungen etc.- kein Quartierpotential fur
baumbewohnende Fledermausarten, so dass Quartiere dieser Arten innerhalb des
Plangebietes ausgeschlossen werden kdnnen.

Das Untersuchungsgebiet, hier insbesondere die nordlich gelegenen Grunland-/Wei-
debereiche, wird zumindest zeitweise als Jagdhabitat, insbesondere von der Zwerg-
und der Breitfligelfledermaus sowie dem Grofien Abendsegler, genutzt. Allerdings ist
bei diesem Jagdgebiet nicht von einem essentiellen Jagdgebiet auszugehen, zumal im
nahen und weiteren Umfeld weitere, nicht vom Bauvorhaben betroffene Still- und Fliel3-
gewasser (Oker und Aller) und strukturreiche Griinlandbereiche vorhanden sind, die
als Jagdhabitat sehr viel hochwertiger als die zu Uberbauende Flache zu beschreiben
sind. Das betrifft auch den etwa 300-400 m dstlich vom USG entfernten Waldbereich,
der nicht nur ein wertvolles Nahrungshabitat, sondern auch einen Lebensraum fir
baumbewohnende Fledermausarten bietet.

So bleiben, trotz Wegfall des im Vergleich kleinen Jagdgebietes im USG, bedeutsame
Jagd- und Transferrouten unbeeintrachtigt, so dass eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes lokaler Fledermauspopulationen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Sto6-
rungsverbot)) nicht zu erwarten ist und entsprechende MaBRnahmen daher nicht er-
forderlich sind.

Einige der erfassten Arten sind Waldarten (z.B. GrofRer und Kleiner Abendsegler, die
Wasser- sowie die Rauhautfledermaus), die ihre Quartiere bevorzugt in Baumhdohlen,
Astléchern oder unter Rindenabplatzungen beziehen. Da, wie oben beschrieben, sol-
che Strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht vorhanden sind, sind Quar-
tiere dieser Arten durch das Bauvorhaben nicht unmittelbar betroffen. Von Quartieren
baumbewohnender Arten, vor allem des Grolten Abendseglers, kann aber -aufgrund
der hohen Anzahl an registrierten Kontakten dieser Art- in den umliegenden Gehdlz-
und Waldbereichen ausgegangen werden. Andere Arten, wie die Zwerg- und die Breit-
fligelfledermaus, haben ihre Quartiere bevorzugt in Gebauden. Hinweise auf tradierte
Quartiere gebaudebewohnender Fledermausarten, wie z.B. Wochenstuben, konnten
innerhalb des Untersuchungsgebietes ebenfalls nicht belegt werden, so dass eine Be-
troffenheit von Fortpflanzungsstatten dieser Arten durch die Planung ausgeschlossen
werden kann. Aufgrund der hohen Kontaktzahlen, insbesondere der Zwergfledermaus,
ist jedoch von mehreren Quartieren dieser Art in den Gebauden des umliegenden Sied-
lungsbereiches auszugehen. Auch von Quartieren der ebenfalls regelmafig erfassten
Breitfligelfledermaus muss hier ausgegangen werden. Einzelquartiere/Tagesverste-
cke spaltenbewohnender Fledermausarten, wie beispielsweise die Zwergfledermaus,
konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Da Einzelquartiere nach derzeitigem
Wissensstand nicht als zentrale Lebensstatte angesehen werden, gelten sie nicht als
Fortpflanzungs- und Ruhestatte im Sinne des § 44 BNatSchG. In der Regel stehen
zahlreiche Mdglichkeiten als Tagesversteck an Gebauden und in Baumen zur Verfl-
gung, so dass ein Ausweichen mdglich ist. Zudem weisen die Tiere eine hohe Flexibi-
litdt auf und wechseln haufig ihre Tagesverstecke, so dass bei Verlust einzelner Ver-
stecke die 6kologische Funktion nicht eingeschrankt wird, solange gentigend Aus-
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weichquartiere in der Umgebung zur Verfigung stehen. Insofern sind keine zu emp-
fehlenden gezielten MaBnahmen zur Vermeidung eines Eintritts von Verbotstat-
bestinden nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erforderlich.

Totungen oder Verletzungen von Fledermausen sind dann denkbar, wenn Quartiere im
Rahmen der Baufeldfreimachung (Entfernung von Baumen/Gehdlzen, Gebauden usw.
mit Quartierpotential) zerstort oder entfernt werden. Da innerhalb des Untersuchungs-
gebietes Baume mit Quartierpotential nicht vorhanden sind, sind Fortpflanzungsstatten
von baumbewohnenden Fledermausen nicht betroffen.

Das Stoérungsverbot greift nur dann, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation einer Art durch die Stérung verschlechtert. Anders als beim Totungsverbot be-
ziehen sich die Stérungen nicht nur auf die direkte Eingriffsflache, sondern sind auch
in Relation zum Umfeld zu betrachten. Da die im Umfeld aul3erhalb des Untersu-
chungsgebietes vorhandenen, stérungsarmeren Gewasser und Grunlandstrukturen
von der Bebauung nicht betroffen sind, bleiben wichtige Jagd- und Transferrouten er-
halten, so dass mit einem Eintreten des Verbotstatbestandes gemaR § 44 Abs. 1
Nr. 2 BNatSchG nicht zu rechnen ist.

Anhand der durchgefuhrten Untersuchungen kommt es nicht zu einem Verbotstat-
bestand nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG. Eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten kann, weil im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden, nach aktuellem
Stand ausgeschlossen werden. Tagesverstecke, die nicht ausgeschlossen werden
kénnen, gelten nicht als Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Sinne des § 44, so dass
eine Betroffenheit des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als nicht
gegeben anzusehen ist.

- Avifauna

Es sind bei der artenschutzrechtlichen Prifung alle im Plangebiet vorkommenden eu-
ropaischen Vogelarten zu bericksichtigen. Aufgrund der Vielfalt an in Betracht kom-
menden Arten wurde die Betrachtung nur fur die gefahrdeten, sehr seltenen und solche
mit speziellen Habitatanspriichen durchgefihrt.

Nicht seltene Arten, die auch keine speziellen Habitatanspriiche haben, kdnnen in sog.
Gilden oder Artengruppen betrachtet werden:

- Arten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie (VRL),

- Arten mit speziellen Ansprichen an die Fortpflanzungs- und Ruhestatten und deren
Lebensraumverlust problematisch ist,

- Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Deutschland geféahrdeten
Brutvdgel,

- Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Niedersachsen geféahrdeten
Brutvdgel.

Fir haufig und ubiquitar vorkommende Vogelarten, die nicht aufgrund starker Be-
standsabnahmen als gefahrdet eingestuft werden, wird davon ausgegangen, dass in
der Regel anlagen- und betriebsbedingt kein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko zu er-
warten ist bzw. diese durch entsprechende Bauzeitenregelungen vermieden werden
kénnen.

Des Weiteren kann das Eintreten des Stérungstatbestandes ausgeschlossen werden
bzw. es tritt bei einer Schadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten kein Verbots-
tatbestand durch entsprechende AusgleichsmalRnahmen ein.

Insgesamt konnten 35 Vogelarten nachgewiesen werden, davon drei Arten mit Brut-
nachweis und 15 Arten mit Brutverdacht. Fir weitere neun Arten konnte kein besetztes
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Revier bestatigt werden und acht Arten (u.a. Graureiher und Gartenbaumlaufer) wur-
den als Nahrungsgaste bzw. Durchziigler festgestellt. Die Reviere der erfassten Arten
verteilen sich Uber das gesamte Untersuchungsgebiet, 16 Reviere konnten dabei im
direkten Plangebiet erfasst werden. Als planungsrelevante Art wurde im Untersu-
chungsgebiet der Star mit fiinf Bruthachweisen und einem Brutverdacht dokumentiert.
Dieser britet jedoch nicht im Plangebiet selbst. Die weiteren festgestellten Arten kon-
nen als eine Gruppe der ungefahrdeten Brutvogel mit Siedlungs-, Hecken- und Wald-
bindung zusammengefasst werden.

Die Reviere des Stares liegen alle auRerhalb des Plangebietes im 100-m-Puffer. Alle
anderen Arten sind als nicht planungsrelevante Arten einzustufen, sie gelten weder als
gefahrdet oder als sehr selten, noch haben sie spezielle Habitatanspriiche, so dass
eine Bewertung auf Artniveau nur flir den Star erforderlich ist.

Bis auf diesen konnen die betroffenen Arten als eine Gruppe der ,ungefahrdeten Brut-
vogel mit Siedlungs-, Hecken- und Waldbindung“ zusammengefasst werden. Entspre-
chend ihrer naturlichen Haufigkeit sind vor allem Vogelarten der Garten, Parkanlagen
und Feldgeholze im Gebiet vertreten, wie z.B. Amsel, Blau- und Kohimeise, Ménchs-
grasmicke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zilpzalp und Zaunkodnig. Hierbei handelt es sich
um allgemein haufige, weit verbreitete und ungefahrdete Vogelarten mit derzeit giins-
tigem Erhaltungszustand. Da das Tdétungsverbot jedoch nicht nur fur planungsrele-
vante Arten, sondern fir alle Vogelarten gilt und nicht ganzlich auszuschlieRen ist, dass
die betroffenen Vogelarten (Baum- und Gebuschbriter) mit jahrlich wechselnden Brut-
standorten zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung im USG briten, sollte eine Entfer-
nung von Gehdlzen auBerhalb der Brutzeit (1. Marz bis 30. September) stattfinden.

Durch die geplanten Malinhahmen kommt es zum Verlust von Bruthabitaten. Die aufge-
fuhrten Vogelarten sind durch eine hohe Anpassungsfahigkeit gegenuber Stérungen
gekennzeichnet und treten zum Teil selbst eher innerhalb von Stadten mit hdheren
Bestandsdichten auf als in geschlossenen Waldern. Ein Ausweichen der Arten auf an-
grenzend bestehende Habitate in der Umgebung ist méglich und zu erwarten. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Ar-
ten ist nicht zu prognostizieren.

Der Star, der sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland auf der Roten Liste
Kategorie 3 steht, hat einen negativen Bestandstrend, besonders ausgeldst durch Um-
stellungen in der Landwirtschaft. Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegen alle
sechs Reviere im Bereich des 100-m-Puffers und nicht im direkten Plangebiet. Durch
die Veranderungen des Plangebietes ist nicht von negativen Wirkungen auf die be-
trachtete Art auszugehen.

Der B-Plan kann, ohne dass es zu einem VerstoR gegen § 44 Abs. 1 und 3
BNatSchG kommt, durchgefuhrt werden, solange die Baufeldfreimachung bzw. Fal-
lung und Entfernung von Baumen und Vegetation aul3erhalb der Brutzeit (1. Marz bis
30. September) erfolgt. Dadurch kann eine Tétung oder Verletzung bzw. Verlust von
Nestern und Eiern sowie eine Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Rah-
men des Vorhabens sicher ausgeschlossen werden.

Aufgrund der weiten Verbreitung und der hohen Anpassungsfahigkeit der festgestellten
Vogelarten gegenuber einer bereits bestehenden anthropogenen Vorbelastung aul3er-
halb des Untersuchungsgebietes sind durch die Bebauung keine signifikanten Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen zu erwarten. Zudem fin-
den sich im Umfeld ausreichend Ausweichhabitate, so dass ein VerstoR gegen § 44
Abs. 1 Nr. 2 nicht zu erwarten ist. Fir den Star kommt es aufgrund der nicht direkten
Betroffenheit durch die geplanten Mal3nahmen ebenfalls zu keinem VerstoR gegen
§ 44 Abs. 1 Nr. 2.
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Insgesamt ist somit festzuhalten, dass artenschutzrechtlich — bis auf die Einhaltung der
Bauzeitenregelungen — keine MalRnahmen zur Vermeidung oder zur Kompensation
vom Bebauungsplan auszuweisen sind.

Es wird im Sinne des Artenschutzrechtes darauf hingewiesen, dass eine Entfernung
der Gehdlze und sonstiger Vegetation vom 1. Marz bis 30. September unzulassig ist,
wenn durch eine entsprechende fachliche Begleitung keine Tatverbotsbestande aus-
geschlossen werden kénnen. Des Weiteren gilt das Artenschutzrecht unmittelbar. Soll-
ten bei der Umsetzung konkrete Hinweise auf artenschutzrechtliche Tatverbotsbe-
sténde auftreten, sind die Arbeiten einzustellen und eine fachliche Beratung hinzuzu-
ziehen.

Vorhabenbedingt wird es im Zuge der Umsetzung der Planung zu einer Zunahme der
Versiegelung auf den Flachen des Plangebietes kommen. Teilweise bisher unbebaute
Flachen (Grinland, Weide) werden den partiell intensiv versiegelten Flachen von
Wohngebieten weichen. Es ist allerdings auch von der Entstehung strukturreicher, pri-
vater Hausgarten auszugehen, die Lebensraume fir Arten und Lebensgemeinschaften
bieten. Malitnahmen der Griinordnung bzw. der Landschaftspflege sind aus Sicht der
Gemeinde aufgrund der Lage der Plangebietsflachen im bestehenden Siedlungszu-
sammenhang bzw. im nérdlichen Bereich entlang der Siedlungskante mit den vorhan-
denen Gehdlzen nicht erforderlich.

¢) Schutzgut Mensch

Der Plangeltungsbereich wird im Westen und Osten durch Wohnbebauung sowie im
Siden durch die Strale "Schusterskamp" begrenzt. Im Westen befindet sich die Sport-
halle Maden (Aller) sowie die Freiwillige Feuerwehr.

Um die Larmbelastung innerhalb des Plangebietes zu Uberprifen, hat der Investor be-
reits 2021 ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse in
die Planung eingeflossen sind. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden kdnnen.

Mit der Arrondierung der Ortschaft kdnnen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Mensch aufgrund der Emissionen des Ziel- und Quellverkehrs der neuen Anlieger aus-
gehen. Da es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt, beschranken sich die Ge-
rauschemissionen des Verkehrs auf ein ortsubliches Maf3. Durch die Erweiterung mit
zusatzlichen Wohnbauflachen wird das schon vorhandene Wohngebiet erganzt.

Es ist davon auszugehen, dass sich die landwirtschaftlichen Immissionen lediglich auf
eine regulare Bewirtschaftung der Ackerflachen und der innerértlichen Landwirtschafts-
betriebe beschranken. Diese sind als ortsublich zu tolerieren.

Hinweise auf Abwurfkampfmittel liegen derzeit nicht vor. Sollten bei Erdarbeiten andere
Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die
zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsde-
zernat direkt zu benachrichtigen.

Das Gebiet ist als Bereich mit geringer Bedeutung fur die landschaftsbezogene Erho-
lung zu bewerten.

d) Schutzgut Boden

Es handelt sich bei den Bdéden im Plangebiet Giberwiegend um Mittlere Gley-Podsole
der Talsandniederungen entlang der Aller. Der nérdliche Teil stellt sich als sehr tiefer
Podsol-Gley dar mit einer geringen Kapazitat fiur pflanzenverfiigbares Wasser (100 —
150 mm. Im Planbereich liegt eine niedrige Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfahigkeit) vor.
Die Bodenwertzahl liegt bei 27 - 36, die Ackerzahl bei 36 - 38.
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Das landwirtschaftliche Agrarpotential ist als gering einzustufen. Schutzwirdige oder
besonders empfindliche Boden befinden sich nicht im Plangebiet. Es gelten die allge-
meinen Handlungsempfehlungen zum Bodenschutz.

Gemal § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz erflllt das Schutzgut Boden die folgenden
Funktionen.

1. naturliche Funktionen als

a) Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-
ganismen,

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen,

¢) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
3. Nutzungsfunktionen als
a) Rohstofflagerstatte,
b) Flache fir Siedlung und Erholung,
¢) Standort flr die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

d) Standort fur sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver-
und Entsorgung.

Im S. d. Leitfadens der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz ') sind die
Auswirkungen der vorliegenden Bauleitplanung vor allem auf die Bodenfunktionen un-
ter Nr. 1 und 2 zu betrachten.

Die natlrlichen Funktionen unter Ziffer 1 sind durch die landwirtschaftliche Pragung
noch weitestgehend vorhanden. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
sind nicht wesentlich beeintrachtigt, da sich bisherige Bodeneingriffe auf ca. 0,4 m
Tiefe beschranken. Dies wird sich durch die geplante Nutzung in den Garten und Frei-
bereichen nicht wesentlich &ndern. In den versiegelten Bereichen —hier gerade im Be-
reich der Gebaude und Verkehrsanlagen— wird es wesentliche Eingriffe bis zu einer
Tiefe von rd. 1,50 bis 2,00 m geben.

Hinsichtlich ihrer Naturnahe besitzen Ackerflachen eine allgemeine, die Grinflachen
eine mittlere Bedeutung fur Naturschutz und Landschaft.

Im Bereich von Versiegelungen durch Bebauung im allgemeinen Wohngebiet wird eine
dauerhafte Zerstérung nahezu aller Funktionen des Bodens vorgenommen. Die zu er-
wartenden Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden in diesen Bereichen sind daher
erheblich.

Ein Ausgleich der Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden durch die Versiegelung
kann nur durch die Entsiegelung anderer Flachen entsprechender GroRRe erreicht wer-
den. Ein solches Entsiegelungspotenzial steht der Gemeinde aktuell nicht zur Verfi-
gung. Die Beeintrachtigungen des Bodens mussen daher durch die Verbesserung von
Bodenfunktionen an anderer Stelle im oder aul3erhalb des Plangebietes ersetzt wer-
den.

18) Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO): Bodenschutz in der Umweltprifung nach
BauGB; 01/2009
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Die im Plangebiet festgesetzten Gehdlzpflanzungen tragen zu einer Lockerung und
damit besseren Durchliftung des Bodens in kleineren Teilbereichen bei, wobei u. a.
der Naturlichkeitsgrad des Schutzguts verbessert wird.

Altlasten sind der Gemeinde nicht bekannt und wurden im Aufstellungsverfahren auch
nicht mitgeteilt. Durch die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet werden besondere
Gefahren fir Schadstoffeintrage nicht vorbereitet.

e) Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Es besteht eine hohe Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine. Das flr Pflan-
zen verfligbare Wasser liegt bei 100 bis < 150 mm. Die Grundwasserneubildungsrate
wird als sehr gering bis gering (>150 bis 200 mm/a) eingestuft.

Die Planung bereitet die erstmalige Bebauung bisher unversiegelter Flachen vor. Im
Zuge dessen ist mit erheblichen Beeintrachtigungen des Grundwassers zu rechnen,
da diese Bereiche dem Naturhaushalt langfristig entzogen werden und ein Stoffaus-
tausch fast vollstdndig unterbunden wird. Es ist mit erheblichen Beeintrachtigungen
des Schutzgutes zu rechnen.

f) Schutzgut Klima/ Luft

Freilandklima ist im Plangebiet nur noch kleinteilig vorhanden. Belastungen fir die Luft
ergeben sich in erheblichem Male durch Abgase des Stralenverkehrs und der Sied-
lung, welche in den Nahbereichen der Emissionsquellen ansteigen. Die Funktion des
Plangebietes flr das Schutzgut Klima/ Luft ist eingeschrankt.

Durch die Uberbauung bisher unversiegelter Flachen wird die Verdunstungsrate und
durch die Schaffung stark hitzereflektierender Flachen die Luftfeuchtigkeit gesenkt. Die
staubfilternde Wirkung einer zumindest zeitweise geschlossenen Vegetationsdecke
der landwirtschaftlich genutzten Flachen geht auf versiegelten Flachen ganzlich verlo-
ren.

Die Beeintrachtigungen sind im geringen Bereich einzustufen.

Der Anderungsbereich befindet sich bereits in einem bebauten Umfeld und besitzt da-
her flr das Schutzgut Klima/ Luft eine geringe Bedeutung.

dg) Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Kultur- und Bodendenkmale sind im Plangebiet und seiner ndheren Umgebung nicht
bekannt.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass bei spateren Bodeneingriffen archaologische Denk-
male auftreten, die dann unverzlglich der Kreisarchaologie gemeldet werden missen
(§ 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz — NDSchG). Mdglicherweise
auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverandert zu belas-
sen und vor Schaden zu schitzen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

h) Wechselwirkungen

Wechselwirkungen bestehen fir den Planbereich sowohl im Bereich der naturlichen
Schutzglter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt mit den Schutzgutern Boden, Fla-
che, Wasser und Landschaft als auch mit den Schutzgutern Kultur- und Sachgut. Das
Plangebiet an sich selbst war bislang durch die Grunland- und Weidenutzung gepragt.
Zudem treten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern Landschaftsbild und
Mensch auf. Der Siedlungsrand wird arrondiert.
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3.2.5 MaBRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich
festgestellter erheblicher Umweltauswirkungen

a) Schutzgut Flache

Die Beeintrachtigungen des Flachenverbrauchs sind erheblich. Einen Vorteil bietet die
Nutzung einer bereits vorhandenen ErschlieBungsstralle. Mit der Festsetzung der GRZ
wird eine lockere Bebauung geschaffen und somit ein Beitrag zum sparsamen Umgang
von Grund und Boden erbracht. Zusatzlich wird durch die Errichtung der gemeindlichen
Anlagen dazu beigetragen, dass die Flache an einer anderen Stelle nicht in Anspruch
genommen wird.

b) Schutzgut Mensch

Aufgrund des schalltechnischen Gutachtens konnen erhebliche Beeintrachtigungen
(Uberschreitung der Grenz- bzw. Orientierungswerte) im Plangebiet an schutzwirdigen
Nutzungen ausgeschlossen werden (siehe auch Auswertung des Fachbeitrags in Ka-
pitel 2.5).

Zudem werden von der Planung keine erheblichen Beeintrachtigungen immissions-
schutzrechtlicher Art ausgel6st — weder in Bezug auf die Nutzung noch hinsichtlich
entstehender Verkehre.

Auf dieser Basis werden hinsichtlich des Immissionsschutzes keine MaRnahmen von
dem Planvorhaben ausgeldst.

c) Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die naturraumlichen Beeintrachtigungen sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB anhand der
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) abzuhandeln und
nach Abwagung durch die Gemeinde auszugleichen. Fur einen solchen Ausgleich
kommen Entsiegelungen, Aufwertungen aber auch Flachenstilllegungen und Gehdlz-
pflanzungen in Betracht.

Festsetzungen zu Ausgleichsmalinahmen innerhalb des Plangebietes werden nur in
geringem Umfang im Sinne einer Flexibilitat bei der Ausnutzung getroffen. Die externen
MaRRnahmen werden im weiteren Planverfahren vertraglich geregelt (siehe Kapitel 4
Naturschutzfachliche Bilanzierung).

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes sollen auch Bau- und Erschliefungsmalfinah-
men vorzugsweise auflerhalb der Brut- und Setzzeiten erfolgen.

d) Schutzgut Boden

Die mit der Bebauung einhergehenden Versiegelungen des Bodens sind gem. § 1a
Abs. 3 BauGB anhand der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz ab-
zuhandeln und nach Abwagung durch die Gemeinde auszugleichen.

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen sind insbesondere zu beachten:

- die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach §4 Abs.1 BBodSchG und die
Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG,

- Mutterboden, der abgetragen wird, ist geman § 202 BauGB vor Vernichtung und
Vergeudung zu schiitzen und einer geeigneten Nutzung zuzufihren.

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen sind die Vorgaben des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes zu beachten. Grundsatzlich gilt, dass gem. § 202 BauGB
Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei we-
sentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, in nutzbarem
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3.2.6

Zustand zu erhalten und vor Vernichtung (z. B. Beimengung von Baurutckstanden, Me-
tallen, chemischen Stoffen, Schlacken) oder Vergeudung (z. B. Auffiillen der Bau-
grube, Verwendung als nicht bepflanzbarer Untergrund) zu schiitzen ist. Diesem Erfor-
dernis ist im Rahmen der Baugenehmigung bzw. Realisierung Rechnung zu tragen.
Ziel eines Bodenmanagements ist die weitgehende Minimierung von schadlichen Bo-
denveranderungen und der moéglichst weitgehende Erhalt der natirlichen Bodenfunk-
tionen auf den verbleibenden Freiflachen. Entsprechend sollte eine bodenkundliche
Baubegleitung in den verschiedenen Phasen der Planung und der Ausflhrung inte-
griert werden.

e) Schutzgut Wasser

Die Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser wird vermindert durch die Vorgabe der
Oberflachenwasserversickerung auf dem eigenen Grundstiick.

f) Schutzgut Klima/ Luft

Versiegelungen sollten auf das erforderliche Mal begrenzt werden. Fir die einzelne
Bebauung ist vorrangig auf erneuerbare Energien zu setzen. Dieses ist in den weiteren
Planungsebenen und bei der Ausflihrungsplanung zu bertcksichtigen.

dg) Schutzgut Landschaft

Fir die Kompensation von Eingriffen in die Natur- und Landschaft durch das allgemeine
Wohngebiet sind Einzelbaumpflanzungen festgesetzt.

Um die Einbindung in das Ortsbild sicherzustellen, wird dem Plan eine 6rtliche Bauvor-
schrift beigeflgt. Sie erstreckt sich auf die Gestaltung der Dacher und Einfriedungen.

h) Schutzgut Kultur und Sachgiiter
Erhebliche nachteilige Beeintrachtigungen wurden nicht festgestellt.

Es ist nicht auszuschliel3en, dass bei Bodeneingriffen archaologische Denkmale auf-
treten, die dann unverzlglich der Unteren Denkmalschutzbehérde / der Kreis- und
Stadtarchaologie gemeldet werden mussen (§ 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmal-
schutzgesetz - NDSchG). Moglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu si-
chern, die Fundstelle unverandert zu belassen und vor Schaden zu schitzen (§ 14 Abs.
2 NDSchG).

Andere Planungsmaéglichkeiten

3.2.7

Alternative Standorte sind vor allem auf Ebene der Flachennutzungsplanung unter-
sucht worden. Auf die Alternativflachen und die Baullicken flir Nachverdichtungen be-
steht aktuell sowie im Zeitrahmen des Planungshorizontes eigentumsrechtlich kein Zu-
griff. Zudem handelt es sich bei der Planung um eine konkrete Nachfrage des Grund-
stuckseigentimers.

Im Rahmen der Planung kdme die Festsetzung einer kleineren Grundflachenzahl in
Betracht. Sie wurde verworfen, da die gewahlte Gro3e unter dem Aspekt des sparsa-
men Umganges mit Grund und Boden und zu Gunsten einer vertraglichen malstabs-
gerechten Nachbarschaft als angemessen erachtet wird.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen von Vorhaben nach § 50 BImSchG

Innerhalb des Bebauungsplans sind auf Grundlage der Festsetzungen keine Vorhaben
zulassig, die schwere Unfélle und schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Atrti-
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3.3

kels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU (umgangssprachlich "Seveso Il - Richtli-
nie") ) auf Wohngebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und naturschutzfachlich besonders wertvolle oder beson-
ders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebaude hervorrufen kénnen.

Nordlich von Muden (Aller) befindet sich in einer Entfernung von ca. 560 m eine 4-MW-
Biogasanlage mit angeschlossener Gasaufbereitung.

Die Planung fihrt zu keinen Einschrankungen vorhandener Storfallbetriebe, da sich in
der naheren Umgebung zu diesen Betrieben bereits schutzwirdige Nutzungen befin-
den. Man muss davon ausgehen, dass diese sich an die vorgeschriebenen Abstédnde
halten, da sie im Rahmen des Immissionsschutzes genehmigt worden sind.

Zusatzangaben

3.3.1

Verwendete Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten

3.3.2

In der Umweltprifung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplanen (Land-
schaftsrahmenplan, Regionales Raumordnungsprogramm) und stadtebaulichen Pla-
nungen (Flachennutzungsplan) zum Geltungsbereich mit Blick auf die Vorgaben des
Baugesetzbuches ausgewertet. Neben einer Datenabfrage bei den interaktiven Nie-
dersachsischen Umweltkarten der Umweltverwaltung (Niedersachsisches Ministerium
far Umwelt, Energie und Klimaschutz) sowie dem NIBIS®-Kartenserver des Landes-
amts fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), erfolgte eine Vor-Ort-Begehung.

Da der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn nicht weiter fortgeschrieben
wurde, werden hier keine aktuellen Aussagen zum Plangeltungsbereich aufgezeigt.
Die Plangrundlage ist nur eingeschrankt heranzuziehen.

MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring)

3.3.3

Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans obliegt zunachst der Bauauf-
sichtsbehdrde. Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Ge-
meinde auf Mitteilungen der Fachbehérden und auf mégliche Hinweise von Blrgern
zurickgreifen und reagieren.

Unabhangig davon wird die Gemeinde im Rahmen eines Monitorings nach 5 und er-
neut nach 10 Jahren nach Rechtskraft des Bebauungsplans durch Ortstermine prifen,
ob die beabsichtigten Funktionsverbesserungen flr Natur und Landschaft eingetreten
sind und sich als dauerhaft erwiesen haben.

Hinsichtlich der ErschlieBung geht die Gemeinde von einer ausreichenden Leistungs-
fahigkeit aus.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die bauleitplanerischen Vo-
raussetzungen fur bendtigte Wohnbauflachen innerhalb der Gemeinde Muden (Aller)
zu schaffen. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt eine Arrondierung
der Ortslage.

19)

Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung
der Richtlinie 96/82/EG des Rates
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Im Sinne der Intention der Gemeinde, dem Bedarf an Wohnraum nachzukommen, soll
im Teilbereich des Plangebietes Uberwiegend Mehrfamilienhausbebauung gebaut wer-
den. Dementsprechend wird dort eine zweigeschossige Bebauung und eine GRZ von
0,4 zugelassen. Mit der zulassigen Uberschreitung fiir Garagen und Stellplatze sowie
Nebenanlagen von 50 % kdnnen somit innerhalb der allgemeinen Wohngebiete maxi-
mal rd. 0,59 ha versiegelt werden. Des Weiteren wird eine Traufhéhe von 8,00 m und
eine Firsth6he von max. 12,00 m festgesetzt. Der Bezugspunkt ist der héchste, mit
dem natirlichen Gelandeverlauf angeschnittene Punkt des Gebaudes.

Gemal § 9 Abs. 4 darf im Bereich der internen ErschlieBungswege die zuldssige
Grundflachenzahl auf bis zu 1,0 tUberschritten werden. Somit konnen die Grundstlicke
effizient genutzt und der Eingriff an anderer Stelle vermieden werden.

Es wurde fir das Plangebiet eine Biotoptypenkartierung vorgenommen sowie eine Kar-
tierung der Brutvogel und Fledermausarten 2°). Des Weiteren wurden eine Potential-
analyse fur die Gebaude und Gehdlze sowie andere rechtlich relevante Arten und Le-
bensgemeinschaften vorgenommen.

Die Ergebnisse aus dem Gutachten wurden zur Beurteilungsgrundlage planbedingter
Eingriffe in naturschutzfachliche Belange, die zu erwarten sind, gemacht. Sie bilden
zudem die Basis entsprechender MalRinahmen.

Mit der Realisierung des Baugebietes wird flr die betroffenen Arten das Lebens- bzw.
Nahrungsgebiet teilweise zerstort. Bei dem tGberwiegenden Teil der betroffenen Brut-
vogelarten handelt es sich um die weit verbreiteten Arten, die in verschiedenen Land-
schaftstypen vorkommen und nicht an spezifische Biotope oder Lebensraumstrukturen
gebunden sind. Unter den biotopspezifischen Brutvogelarten finden sich entsprechend
den Verhaltnissen im Planungsraum vor allem Arten der offenen und halboffenen Land-
schaft sowie der Siedlungsrander. Insofern wird die Beeintrachtigung fir die von der
Planung betroffenen Arten als gering eingestuft.

Durch die geplanten Malihahmen kommt es zum Verlust von Bruthabitaten. Die aufge-
fuhrten Vogelarten sind durch eine hohe Anpassungsfahigkeit gegenuber Stérungen
gekennzeichnet und treten zum Teil selbst eher innerhalb von Stadten mit hdheren
Bestandsdichten auf als in geschlossenen Waldern. Ein Ausweichen der Arten auf an-
grenzend bestehende Habitate in der Umgebung ist moglich und zu erwarten. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Ar-
ten ist nicht zu prognostizieren.

Der Star, der sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland auf der Roten Liste
Kategorie 3 steht, hat einen negativen Bestandstrend, besonders ausgelést durch Um-
stellungen in der Landwirtschaft. Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegen alle
sechs Reviere im Bereich des 100-m-Puffers und nicht im direkten Plangebiet. Durch
die Veranderungen des Plangebietes ist nicht von negativen Wirkungen auf die be-
trachtete Art auszugehen.

Mit Beginn der Bauphase findet eine Verdrangung von Tieren und Pflanzen statt. Dar-
Uber hinaus ist mit Stérungen durch Gerausche, Erschitterungen und Staube in den
angrenzenden Gebieten zu rechnen. Diese Stérungen sind allerdings nicht dauerhaft
und es ist aufgrund der vielfaltigen Struktur angrenzender Gebiete davon auszugehen,
dass den Tieren Ausweichrdume zur Verfugung stehen.

20)

Lewatana — Consulting Biologists: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag flr das Bebauungsplanverfahren
in Muden Dieckhorst (Aller); August 2021, Rullstorf
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3.3.4

Die Verdrangung der aktuell vorhandenen Tiere und Pflanzen ist dauerhaft. Dagegen
wird mit dem neuen Biotoptyp Ziergarten ein Siedlungsraum fir andere Tier- und Pflan-
zenarten geschaffen.

Der Artenschutz gilt unabhangig von den Bebauungsplanfestsetzungen direkt. Nach
dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders ge-
schitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre Entwick-
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstatten der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstoren. Die Baufeldfreimachung und ggf. der Geb&audeabriss hat
aullerhalb der Brut- und Setzzeiten zu beginnen.

Fur AuRenbeleuchtung dirfen ausschlieBlich Leuchtkérper mit Leuchtdioden vom Typ
"warmweil}" verwendet werden, da diese deutlich weniger Nachtinsekten und somit
auch Fledermause anlocken als andere Lampentypen (EISENBEIS 2013). Auf3erdem
sind die Beleuchtungskorper so anzuordnen, dass diese nicht in das Umland strahlen.

Denkmalschutzrelevante Belange sind durch die Planung nicht betroffen.

Nach der Bilanzierung von Eingriffs- und AusgleichmaRnahmen anhand der "Arbeits-
hilfe zur Ermittlung von Eingriffs- und Ausgleichsmaflinahmen in der Bauleitplanung”
des Niedersachsischen Stadtetages von 2013 ergibt sich ein Ausgleichsdefizit von
0,98 Werteinheiten bezogen auf einen Hektar.

Nach Realisierung aller festgesetzten MaRnahmen kann der vorbereitete Eingriff im
Planbereich nur teilweise kompensiert werden. Der vollstandige Ausgleich des Ein-
griffs kann somit nur unter Inanspruchnahme einer externen Ausgleichsflache erfolgen.

Fir das Ausgleichsdefizit von 0,98 Werteinheiten bezogen auf Hektar, die maximal
durch Versiegelung insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Boden gegenuber
dem Bestand verloren gehen kdnnen, ist ein Ausgleich zu fordern. Die Sicherung der
MafRnahme erfolgt auf dem Flurstlick 104/9, Flur 4 in der Gemarkung Dalldorf. Bei der
Malnahme handelt es sich um einen bereits anerkannten Flachenpool. Dort ist die
Aufstockung forstwirtschaftlicher Flachen vorgesehen. Die Zuordnung der Werteinhei-
ten wird zwischen der Gemeinde, dem Investor sowie dem Grundstlickseigentimer
und der Unteren Naturschutzbehodrde vertraglich gesichert.

Quellenangaben

- Regionalverband Grofiraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm
2008 fur den Grofliraum Braunschweig, 1. Anderung 2020

- Landkreis Gifhorn: Landschaftsrahmenplan
- Samtgemeinde Meinersen: Flachennutzungsplan
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

- Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz: Interaktive
Niedersachsische Umweltkarten der Umweltverwaltung

- Bekanntmachung der EU-Vogelschutzgebiete im Niedersachsischen Ministerialblatt
(Nds. MBI. Nr. 44/2009 v. 11.11.2009, S. 961)

- Niedersachsisches Gesetz tiber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

- 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(16. BImSchV)

- Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG): Technische Anleitung zum Schutz vor Larm (TA-Larm)
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4.0

- DIN 18005

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG)

- Niedersachsisches Wassergesetz (NWG)

- Landesamts fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS®-Kartenserver
- Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND)

- Boker und Partner: Allgemeine Baugrunduntersuchung, Bebaubarkeitsprifung,
Baugebiet Muden/ Aller "Alte Gartnerei", Geotechnische Voruntersuchung, Projekt-
nummer: 21P203, Hannover 01.04.2021

- LEWATANA- Consulting Biologists : Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag fur das Be-
bauungsplanverfahren "Alte Gartnerei" in Miden/ Dieckhorst (Aller), Rullstorf, Au-
gust 2021

- Bonk —Maire — Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Pol-
Ischierskamp™ 3. And. in Miiden, Bericht Nr.: 05202/1, Garbsen den 16.06.2021

Naturschutzfachliche Bilanzierung

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs flir die planerisch vorbereiteten Eingriffe in
die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes wird die "Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen in der Bauleitplanung"
- herausgegeben vom Niedersachsischen Stadtetag - angewandt. Das Modell geht von
folgenden Grundsatzen aus:

Grundlage der Bewertung von Natur und Landschaft bildet die Zuordnung von Wert-
faktoren zu den einzelnen Biotoptypen und Flachen. Es wird davon ausgegangen, dass
jeder Biotoptyp einen spezifischen Wert fiir die Leistungsféhigkeit des Natur-
haushaltes und das Landschaftsbild aufweist, der zu der Fldche in Beziehung ge-
setzt werden kann.

Neben diesem "Standardwert" der Biotoptypen weist jede Einzelflache einen an andere
Kriterien gebundenen Wert auf, der abhéngig ist von Lage, Gré3e, Umgebung usw.
Bezogen auf die einzelnen Schutzgliiter werden folgende Kriterien fiir die Wertermitt-
lung herangezogen:

e Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften
Lebensraumfunktion der Biotoptypen
Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen
Natiirlichkeit der Biotoptypen

e Schutzgut Boden
Nattirlichkeit des Bodens

e Schutzgut Wasser
Grundwasserneubildungsrate der Biotoptypen

e Schutzgut Klima/ Luft
Filterleistung der Biotoptypen
klimatische Ausgleichsfunktion im Plangebiet oder im Untersuchungsgebiet

e Schutzgut Landschaftsbild
Erlebniswert der Biotoptypen fiir die Menschen
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Jeweils die héchste Bedeutung unter den Schutzgliitern fiihrte zur Bestimmung des
Wertfaktors fiir jeden Biotoptyp. Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden:

5 = sehr hohe Bedeutung

4 = hohe Bedeutung

3 = mittlere Bedeutung

2 = geringe Bedeutung

1 = sehr geringe Bedeutung

0 = weitgehend ohne Bedeutung

Ausgehend von den Biotoptypen des Bestandes ist die voraussichtlich vom Eingriff be-
troffene Flache darzustellen. Hier wird zunéchst, ohne Beriicksichtigung des Planinhal-
tes, der derzeitige Fldchenwert bestimmt. Dieser Wert kann als grober Anhalt fiir den
voraussichtlichen Ausgleich und Ersatz dienen. Flr die Entwicklung méglichst umwelt-
vertraglicher Planungsvarianten und den Vergleich mit anderen Bauleitpldnen der Ge-
meinde ist dieser Wert hilfreich.

Die Bewertung erfolgt regelméBig durch die rechnerische Ermittlung des sog. Fldchen-
wertes flir jeden Biotoptyp, der sich aus der Multiplikation des definierten Wertfaktors
eines Biotoptyps mit der entsprechenden Fldchengrél3e ergibt. Eine Differenzierung
nach Untereinheiten innerhalb eines Biotoptyps ist im Regelfall nicht erforderlich, wenn
ftir alle Untereinheiten gleiche Wertfaktoren angegeben sind.

Den Biotoptypen bzw. den Teilen oder Komponenten von Biotoptypen kann im Hinblick
auf das betroffene Schutzgut ein besonderer Schutzbedarf zukommen, der (iber den
flichenbezogenen Wertfaktor des Biotoptyps nicht erfasst werden kann. In diesen Fél-
len sollte daher ein zusétzlich zum Wertfaktor des Biotoptyps vorhandener besonderer
Schutzbedarf von Einzelfunktionen der Schutzgiiter ermittelt werden. Auf diesen be-
sonderen Schutzbedarf sollte durch eine auf die beeintrdchtigte Funktion bezogene
Vorkehrung zur Vermeidung oder eine Ausgleichs- bzw. ErsatzmalBnahme reagiert
werden. Gegebenenfalls ist eine gesonderte Kartierung durchzufiihren. Der besondere
Schutzbedarf ist fiir jeden Biotoptyp mit Angabe der Flachen zu priifen, nach Bedarf
kartenmafig darzustellen und textlich zu begriinden.

Der Flachenwert der Planung betragt 0,40 WE
Der Flachenwert des Bestandes gem. rechtskraftigem Bebauungsplan 1,38 WE
Bilanz / Defizit: -0,98 WE

Fir das Ausgleichsdefizit von 0,98 Werteinheiten bezogen auf Hektar, die maximal
durch Versiegelung insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Boden gegentiber
dem Bestand verloren gehen kdnnen, ist ein Ausgleich zu fordern. Die Sicherung der
Maflinahme erfolgt auf dem Flurstlick 104/9, Flur 4 in der Gemarkung Dalldorf. Bei der
MaRnahme handelt es sich um einen bereits anerkannten Flachenpool. Dort ist die
Aufforstung mit einheimischen Gehdlzarten vorgenommen. Die Zuordnung der Wert-
einheiten wird zwischen der Gemeinde, dem Investor sowie dem Grundstlickseigentu-
mer und der Unteren Naturschutzbehorde vertraglich gesichert.
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Lage der AusgleichsmalRnahme

Rechnerische Bilanz
Berechnung des Flachenwertes der Eingriffs-/ Ausgleichsflachen
Ist- Zustand Planung/ Ausgleich
Ist- Zustand der | Flache | Wertfaktor | Flachen- | Ausgleichsflache | Flache Wertfaktor | Flachen-
Biotoptypen (in ha) wert (Planung/ Aus- (in ha) wert der
gleich) Planung
Eingriffsflache (Baugebiet) Eingriffsflache (Baugebiet)
Zierhecke (BZH) 0,01 3 0,03 Allgemeines 0,99
Wohngebiet:
Baumschule 0,04 1 0,04 Versiegelbare 0,59 0 0
(EBB) Flachen (GRZ 1
0,4+ GRZ20,2)
Einsaat Grinland 0,48 1 0,48 Hausgarten 0,40 1 0,40
(GA)
Sonstige Weide- 0,31 2 0,62
flache (GW)
Straen und 0,08 0 0
Wege-versie-
gelte Flache (X)
Ruderalflur (UR) 0,07 3 0,21
Summe: 0,99 1,38 Summe: 0,99 0,40
Flachenwert der Eingriffs-/ 1,38 | Flachenwert der Eingriffs-/ Aus- 0,40
Ausgleichsflache gleichsflache
(Ist- Zustand) X (Planung/ Ausgleich)
Flachenwert der Eingriffs-/ Ausgleichsflache (Planung) 0,40
- Flachenwert der Eingriffs-/ Ausgleichsflache (Ist- Zustand) 1,38
= (Flachenwert fiir Ausgleich erbracht / nicht erbracht) - 0,98
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5.0 Flachenbilanz
Art der Nutzung Flache in ha (gerundet) Anteil (gerundet)
Allgemeines Wohngebiet 0,99 100 %
Geltungsbereich Bebauungsplan 0,99 100 %

6.0  Ortliche Bauvorschrift

Die Gemeinde Muden (Aller) hat zur Sicherung eines gestalterischen Rahmens parallel
zum Bebauungsplan "Pollschierskamp-Erweiterung”, 1. Anderung, eine ortliche Bau-
vorschrift erlassen, die fir alle baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) gilt, unabhangig davon, ob fir die Gebaude und
Anlagen eine Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht besteht oder diese verfahrensfrei
sind.

Das Baugebiet, flir das diese 6rtliche Bauvorschrift erlassen wird, bildet einen Teil des
nordlichen Ortsrandes fiir Miiden (Aller) und den Ubergang zur freien Landschaft. Um
an diesem sensiblen Ubergang ein angemessenes Erscheinungsbild zu gewéhrleisten,
wird eine ortliche Bauvorschrift beigefligt, die die Gestaltung der Dachformen, der
Dachdeckung und der Einfriedungen regelt.

Unter Wahrung der Grundsatze einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung beste-
hen im Rahmen dieser Vorschrift ausreichende Variationsmadglichkeiten, um unter-
schiedlichen Gestaltungswinschen von zukinftigen Bauherren Rechnung tragen zu
konnen. Alle Regelungen tragen dazu bei, Disharmonien im Ortsbild zu vermeiden.

Zu §1: Derraumliche Geltungsbereich fur die ortliche Bauvorschrift bezieht sich auf
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Pollschierskamp-Erweiterung”,
1. Anderung. Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die Gestal-
tung der Dacher und Dachdeckung sowie Gestaltung der Einfriedungen.

N
c
N

Bei den Hauptgebauden bilden geneigte Dacher, die teilweise einen sehr
hohen Neigungswinkel aufweisen, die typische Dachform in der Ortschaft
Muden (Aller). Diese Vorschrift zur Gestaltung der Dachformen und -neigun-
gen stellt sicher, dass das Ortsbild nicht durch Formenvielfalt und ortsunty-
pische Gestaltung von Dachformen (z. B. flachgeneigte oder Flachdacher)
verunstaltet wird bzw. uneinheitlich und unruhig wirkt. Der Spielraum fur die
gewahlte Dachneigung in WA1 wird deshalb aufgrund der Ortsrandlage mit
15° je Dachseite jedoch nicht mehr als 20° vorgegeben. Die gewahlte Dach-
neigung gewahrt einen Spielraum fiir die Umsetzung flexibler Bebauung. Die
Einhaltung der gestalterischen Vorstellungen kann in Verbindung mit den
Regelungen zu Trauf- und Firsthdhen als gesichert angesehen werden.

Von den o. g. Regelungen ausgenommen sind Dacher von Terrassen sowie
Garagen und Nebenanlagen. Doppel- und Reihenhauser sind hinsichtlich
der Dachneigung einheitlich zu gestalten, sodass eine angemessene Einbin-
dung in die Dachlandschaft gewahrleistet wird.

Zu § 3: Im Sinne der 6kologischen Bebauung sind die flachgeneigten Dacher von
Nebenanlagen extensiv zu begriinen.
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7.0

Zu §4: Die Vorschriften zur Gestaltung der Art und Hohe der Einfriedungen sollen
auch weiterhin ein offenes Erscheinungsbild in dem neuen Baugebiet ge-
wabhrleisten.

N
c
o

Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch die Niedersachsische
Bauordnung begriindet.

Hinweise aus Sicht der Fachplanungen

- Immissionsschutz

Die NLSTBV, GB Wolfenbuttel, weist in ihrer Stellungnahme vom 02.08.2024 darauf
hin, dass seitens des Strallenbaulasttragers der Landesstralie keine Larmschutzmal3-
nahmen fir das Plangebiet errichtet und auch keine Kosten hierflir ibernommen wer-
den. Anspriche hinsichtlich der Emissionen wie Larm, Staub, Gasen oder Erschiitte-
rungen kdnnen gegeniber dem Land nicht geltend gemacht werden.

- Bodenschutz

Das Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie gibt in seiner Stellungnahme vom
09.08.2024 folgende Hinweise:

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Mal}-
nahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeintrachtigungen. Vorhande-
ner Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn schonend abgetragen und
einer ordnungsgemalen Verwertung zugefiuhrt werden. Im Rahmen der Bautatigkeiten
sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v. a. DIN 19639 Bodenschutz bei
Planung und Durchflihrung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft
negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden,
sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflachen durch geeig-
nete Malnahmen (z. B. Uberfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschiitzt werden.
Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung
von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in moglichst kurzer Dauer und
entsprechend vor Witterung geschiitzt vorgenommen werden (u. a. gemall DIN
19639). AuBerdem sollte das Vermischen von Bdden verschiedener Herkunft oder mit
unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen
Flachen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belas-
tungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Bdden sollte auf die Witterung und
den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschaden zu vermeiden.

- Vorbeugender Brandschutz
Der Landkreis Gifhorn gibt mit der Stellungnahme vom 15.08.2024 folgende Hinweise:

Zur Sicherstellung der erforderlichen Léschwasserversorgung gehdrt neben der ab-
hangigen Léschwasserversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine unab-
hangige Ldschwasserversorgung (z. B. Léschwasserbrunnen). Die Wasserversor-
gungsunternehmen gehen, aus trinkwasserhygienischen Griinden, zwischenzeitlich
dazu Uber die vorhandenen Versorgungsleitungen mit geringeren Rohrdurchmessern
zu versehen, um die Verkeimung des Trinkwassers so gering wie moglich zu halten. In
Neubaugebieten werden daher auch Leitungsnetze mit geringen Rohrdurchmessern

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig



B-Plan "Pollschierskamp-Erweiterung", 1. Anderung mit OBV -34-

Gemeinde Miden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn

verbaut. Die geringen Rohrdurchmesser fihren dazu, dass Uber das Hydrantennetz
nicht die erforderliche Léschwassermenge zum Grundschutz zur Verfugung gestellt
werden kann.

Zu dem Bauvorhaben wird nach Prifung der vorliegenden Unterlagen aus brand-
schutztechnischer Sicht wie folgt Stellung genommen:

Gebietstypik:

Allgemeines Wohngebiet (WA) [2 Vollgeschosse, GRZ: 0,4, GFZ: 0,8] mit min. 96 m3h
gemal Arbeitsblatt W405 DVGW,

Bemessung:

Gegen den B-Plan bestehen gemaf der zur Zeit vorgelegten Zeichnungen und Be-
schreibungen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn nachfolgende
Bedingungen erfullt bzw. Auflagen aufgenommen und bei der Planerstellung und Aus-
fuhrung der ErschlieBung beachtet werden:

1. Zum Grundschutz hat die Loschwasserbereitstellung fir die geplanten Gebiets-
typen

Allgemeines Wohngebiet (WA) mit min. 96 m®h gemaly Arbeitsblatt W405
DVGW,

fur zwei Stunden als Léschwassergrundsicherung durch die Gemeinde zu erfol-
gen. Kann der Bedarf nicht durch die 6ffentliche Wasserversorgung (Hydranten-
netz) oder unerschopfliche Wasserquellen zur Verfiigung gestellt werden, ist der
Léschwasserbedarf (ber unabhangige Lo&schwasserentnahmestellen (z. B.
Léschwasserbrunnen, Léschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die Wasserent-
nahmestellen durfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein.
Die erste Loschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von
den entsprechenden Gebauden entfernt sein. Der tatsachliche Léschwasserbe-
darf und die Lage der Léschwasserentnahmestellen sind mit dem Gemeinde-/
Samtgemeinde-/ Stadtbrandmeister festzulegen. Dies entspricht der Fachemp-
fehlung "Léschwasserversorgung aus Hydranten in 6ffentlichen Verkehrsflachen"
der AGBF, des DFV und des DVGW (Stand 04/2018).

2. Werden in den geplanten Gebietstypen groRere Objekte angesiedelt (z. B. Alten-
und Pflegeheime, Sonderbauten u. &.) ist zum vorhandenen Grundschutz zusatz-
lich Léschwasser fur den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Léschwas-
sermenge fur den Objektschutz richtet sich nach der Art und der GréRRe des Ob-
jektes.

3. Liegen Gebaude mehr als 50 m von der &ffentlichen Verkehrsflache entfernt oder
liegt die oberste Wandoffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern bestimmt
sind mehr als 8 m Uber der Gelandeoberflache, sind befestigte Zu- und Durch-
fahrten erforderlich und entsprechende Wendemdglichkeiten (Wendehammer)
fur Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem zulassigen
Gesamtgewicht bis zu 16 t vorzusehen § 1 DVO-NBauO.

Hinweis:

Zu allen Grundstlicken und Gebauden sollte eine Zufahrt fiir Feuerwehr- und Rettungs-
fahrzeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden. (§ 4 NBauO in
Verbindung mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie Uber Flachen fur die Feuer-
wehr)
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Der Wasserverband Gifhorn gibt am 20.08.2024 folgende Hinweise:

Bzgl. der Bereitstellung von Feuerloschwasser durch die offentliche Trinkwasserver-
sorgung flr das ausgewiesene Planungsgebiet, weise ich darauf hin, dass die Lésch-
wasserversorgung nicht die Aufgabe des Wasserverbandes ist. Hydranten werden aus
betrieblichen Griinden im Trinkwassernetz vorgesehen. Die Anzahl und Lage der Hyd-
ranten wird vom Wasserverband festgelegt, dabei werden im Allgemeinen die Anfor-
derungen des DVGW-Arbeitsblattes W405 hinsichtlich héchstzulassigen Abstands
zum Brandobjekt und Leistung in Bezug auf den Grundschutz (48 m3/h) erfullt.

Dabei ist zu beachten, dass die Bemessung einer Inanspruchnahme von Feuerldsch-
wasser aus dem offentlichen Trinkwasserrohrnetz von der Leistungsfahigkeit des der-
zeitigen Rohrnetzzustandes sowie der jeweiligen Versorgungssituation abhangig ist.

- Niederschlagswasser
Der Wasserverband Gifhorn gibt am 20.08.2024 folgende Hinweise:

Das anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Fur die Auslegung der dezent-
ralen Versickerungseinrichtungen sollten die Baugrundeigentimer ein entsprechendes
Baugrundgutachten durchfiihren, damit gesicherte Annahmen fiir die Bestimmung der
Versickerungsleistung

Hinweise flr die Herstellung von Versickerungsanlagen sind entsprechend der DWA-
A 138 einzuhalten.

Die notwendigen Versickerungsfléchen in den 6ffentlichen StraBenbereichen sind bau-
lich gegen Uberfahren und Zweckentfremdung dauerhaft zu schiitzen!

Hinsichtlich der Kellerabdichtung sind bei erdberiihrenden Teilen und Bauwerken mit
erhéhtem Sickerwasseranfall zu rechnen. Daher ist die technische Ausfiihrung der
Dichtungsart und der Dichtungsarbeiten nach DIN 18195-T6 (Abdichtungen fiir auf-
stauendes Sickerwasser) auszufiihren. (Die Abdichtung muss eine geschlossene
Wanne bilden!)

Bei zusétzlichem Einbau von Kellerdrédnagen ist das Einleiten von Grund- bzw. Dréna-
gewasser in die Abwasseranlage grundsétzlich (geméal3 der AEB § 7 Abs. 3b) nicht er-
laubt.

- Abwasser
Der Wasserverband Gifhorn gibt am 09.12.2024 folgende Hinweise:
Die Abwasserstrome sind zu trennen!

Es darf nur das aus den Neuanlagen anfallende hausliche Schmutzwasser in die Ka-
nalisation eingeleitet werden. Bei Verwendung von Niederschlagswasser als Brauch-
wasser muss dieses Uber einen geeichten Wasserzahler erfasst werden. Die eingelei-
tete Brauchwassermenge wird Uber das Abwasserentgelt fir Schmutzwasser abge-
rechnet.
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- Landwirtschaftliche Belange

Das Landvolk Niedersachsen und Dachverband der Beregnungsverbande im Land-
kreis Gifhorn geben am 15.08.2024 folgende Hinweise:

Als landwirtschaftliche Interessenvertretung begriiRen wir die Festsetzung im B-Plan,
dass die Emissionen der landwirtschaftlichen umliegenden Betriebe und Bewirtschaf-
tungen als ortsliblich zu tolerieren sind. Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht nur
durch Gerauschemissionen auf den Hofen und Feldern durch Bewirtschaftung mit
Fahrzeugen kommen kann, sondern auch durch den Betrieb von Dieselaggregaten zur
Feldberegnung. Mit Staub- und Geruchsein-tragen ist ebenfalls zu rechnen. (...)

Bezlglich der verkehrlichen ErschlieBung begrifien wir, dass diese Uber eine bereits
bestehende ErschlieBungsstralle stattfindet. Auch bei der Planung und Umsetzung der
im Wohngebiet gelegenen Zufahrts- und Anliegerstrallen ist darauf zu achten, dass
landwirtschaftlicher Verkehr in der bisherigen Form nicht eingeschrankt wird, z. B.
durch Poller und Schikanen, sondern dass auf Befahrbarkeit der Stral3en mit aktuellen
groRen Landmaschinen Ricksicht genommen wird.

- Denkmalschutz
Die Kreisarchaologie gibt am 04.12.2024 folgende Hinweise:

Nach Unterlagen und Wissen der Kreis- und Stadtarchaologie Gifhorn sind in dem ge-
planten Bereich keine Bodendenkmale bekannt. Gegen das o. g. Vorhaben bestehen
daher aus Sicht der Bodendenkmalpflege keine Bedenken.

Es ist nicht auszuschliel3en, dass bei Bodeneingriffen archaologische Denkmale auf-
treten, die dann unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde / der Kreis- und
Stadtarchaologie (Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eichfeld@gifhorn.de) ge-
meldet werden muissen (§ 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz -
NDSchG). Méglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fund-
stelle unverandert zu belassen und vor Schaden zu schitzen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehdrde gibt am 04.12.2024 folgende Hinweise:

Aus denkmalrechtlicher Sicht gebe ich folgende Stellungnahme ab und bitte diese mit
in die Bauleitplanung aufzunehmen:

In der Umgebung eines Baudenkmals dirfen nach § 8 NDSchG Anlagen nicht errichtet,
geandert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenk-
mals beeintrachtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals sind
so zu gestalten und instand zu halten, dass eine solche Beeintrachtigung nicht eintritt.

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) bedarf einer Genehmi-
gung der Denkmalschutzbehorde, wer in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen,
die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflussen, errichten, andern oder beseiti-
gen will. Diese Genehmigung ist gemaf § 10 Abs. 3 NDSchG zu versagen, soweit die
Malinahme gegen dieses Gesetz verstolRen wirde.

In der Umgebung des geplanten Gebietes sind keine Baudenkmale nach § 4 Nieder-
sachsisches Denkmalschutzgesetz vorzufinden.

Somit sind Auflagen seitens der Unteren Denkmalschutzbehdrde nicht erforderlich.
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8.0

Ablauf des Planaufstellungsverfahrens

8.1

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

8.2

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit dem
Vorentwurf im Rahmen einer Auslegung vom 15.07.2024 bis zum 16.08.2024 im Rat-
haus der Samtgemeinde Meinersen sowie in Form einer Veroffentlichung im Internet
durchgefihrt.

Beteiligung der Behorden, sonstiger Trager o6ffentlicher Belange und Nachbar-
gemeinden

8.3

Die Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB so-
wie die Nachbargemeinden gemall § 2 Abs. 2 BauGB wurden mit Schreiben vom
15.07.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 16.08.2024 aufgefordert.

Veroffentlichung im Internet / Beteiligung der Behorden, sonstiger Trager offent-
licher Belange und Nachbargemeinden

9.0

Der Plan mit den dazugehdrigen Begrindungen wurden gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom
04.11.2024 bis zum 06.12.2024 im Internet veroéffentlicht. Zusatzlich wurden die Unter-
lagen im oben genannten Zeitraum im Rathaus der Samtgemeinde Meinersen zur Ein-
sichtnahme ausgelegt.

Die Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 30.10.2024 benachrichtigt und zur Ab-
gabe einer Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist gebeten.

Zusammenfassende Erklarung

9.1

Planungsziel

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die bauleitplanerischen Vo-
raussetzungen fur bendtigte Wohnbauflachen innerhalb der Gemeinde Miden (Aller)
zu schaffen. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt eine Arrondierung
der Ortslage.

Mit Urteil vom 18. Juli 2023 wurde von Seiten des Bundesverwaltungsgerichtes
(BVerwG) festgestellt, dass § 13b BauGB mit Unionsrecht nicht vereinbar ist. Freifla-
chen aulRerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde dirfen nicht im beschleunigten
Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprifung tUberplant werden.

In Anpassung an die aktuelle Rechtslage erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans
"Pollschierskamp-Erweiterung", 1. Anderung im geregelten Verfahren.

Zur Vermeidung und Minimierung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Fla-
chen im Sinne von § 1a Abs. 2 BauGB greift die Baugebietsentwicklung bei der Er-
schlieBung auf die bisher nur einseitig flr die ErschlieBung genutzte Stral’e "Schus-
terskamp".
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9.2

Die Festsetzung eines Wohngebietes wirkt sich bezogen auf die Umsetzungsstrategie
"Gender Mainstreaming" im Grundsatz in gleicher Weise auf die verschiedenen Bevdl-
kerungsgruppen zugunsten der Schaffung von Wohnraum aus.

Im Hinblick auf die geplante Neuversiegelung der im gréfiten Teil als Weide, die mit
Schafen beweidet wird, und Grunland genutzten Flache wurde 2021 fur den Plangel-
tungsbereich eine Baugrunduntersuchung?') durchgefiihrt. Die Aussagen zu Boden-
verhaltnissen sowie der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sind in die Be-
grindung des Bebauungsplans eingeflossen.

Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf offentliche Flachen ist generell unzulas-
sig. Der Investor hat bereits 2021 im Gesprach mit dem Wasserverband Gifhorn ein
abgestimmtes Entwasserungskonzept vorgelegt. Damit ist die Entwasserung vertrag-
lich gesichert.

Beriicksichtigung der Umweltbelange und der Beteiligungsverfahren/ Abwagung

Fir die Ermittlung der von der Planung betroffenen umweltrelevanten Belange hat die
Gemeinde eine Umweltprifung nach dem Baugesetzbuch durchgefihrt, deren Ergeb-
nisse im Umweltbericht (Pkt. 3.0 der Begriindung) dokumentiert sind.

Innerhalb der Umweltpriifung wurden Ubergeordnete Planungen wie das Regionale
Raumordnungsprogramm fir den GrofRraum Braunschweig und der Landschaftsrah-
menplan des Landkreises Gifhorn in Bezug auf den Planungsraum ausgewertet, au-
Rerdem fand eine ortliche Bestandsaufnahme statt. Diese Grundlagen wurden der Pla-
nungsabsicht gegenubergestellt.

Gegenstand der Umweltprifung waren die Schutzgiter Naturschutz und Landschafts-
bild, Mensch, Flache, Boden, Kultur- und Sachgtiter sowie der Bodenschutz.

Die in der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung vorgebrachten Anregungen zu um-
weltrelevanten Belangen betrafen in erster Linie naturschutzfachliche Belange, land-
wirtschaftliche Belange und des Immissionsschutzes sowie die Behandlung des Ober-
flachenwassers und der Ver- und Entsorgung.

Die Anregungen sind durch Festsetzungen und Bericksichtigungen in die Planung ein-
geflossen.

Des Weiteren wurde ein Baugrundachten erstellt, dessen Ergebnisse bei der Realisie-
rung der Planung berucksichtigt wurden.

Zur Ermittlung der Eingriffsbilanz haben zuvor Ortsbegehungen stattgefunden.

Mit der Realisierung des Baugebietes wird flr die betroffenen Arten das Lebens- bzw.
Nahrungsgebiet teilweise zerstort. Bei dem Uberwiegenden Teil der betroffenen Brut-
vogelarten handelt es sich um die weit verbreiteten Arten, die in verschiedenen Land-
schaftstypen vorkommen und nicht an spezifische Biotope oder Lebensraumstrukturen
gebunden sind. Unter den biotopspezifischen Brutvogelarten finden sich entsprechend
den Verhaltnissen im Planungsraum vor allem Arten der offenen und halboffenen Land-
schaft sowie der Siedlungsrander. Insofern wird die Beeintrachtigung fir die von der
Planung betroffenen Arten als gering eingestuft.

Durch die geplanten Mal3inahmen kommt es zum Verlust von Bruthabitaten. Die aufge-
fuhrten Vogelarten sind durch eine hohe Anpassungsfahigkeit gegentber Stérungen
gekennzeichnet und treten zum Teil selbst eher innerhalb von Stadten mit héheren

21)

Boker und Partner: Allgemeine Baugrunduntersuchung, Bebaubarkeitsprifung, Baugebiet Miden/ Aller
"Alte Gartnerei", Geotechnische Voruntersuchung, Projekthnummer: 21P203, Hannover 01.04.2021
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Bestandsdichten auf als in geschlossenen Waldern. Ein Ausweichen der Arten auf an-
grenzend bestehende Habitate in der Umgebung ist mdglich und zu erwarten. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Ar-
ten ist nicht zu prognostizieren.

Der Star, der sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland auf der Roten Liste
Kategorie 3 steht, hat einen negativen Bestandstrend, besonders ausgeldst durch Um-
stellungen in der Landwirtschaft. Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegen alle
sechs Reviere im Bereich des 100-m-Puffers und nicht im direkten Plangebiet. Durch
die Veranderungen des Plangebietes ist nicht von negativen Wirkungen auf die be-
trachtete Art auszugehen.

Mit Beginn der Bauphase findet eine Verdrangung von Tieren und Pflanzen statt. Dar-
Uber hinaus ist mit Stérungen durch Gerausche, Erschitterungen und Staube in den
angrenzenden Gebieten zu rechnen. Diese Stérungen sind allerdings nicht dauerhaft
und es ist aufgrund der vielfaltigen Struktur angrenzender Gebiete davon auszugehen,
dass den Tieren Ausweichraume zur Verfigung stehen.

Die Verdrangung der aktuell vorhandenen Tiere und Pflanzen ist dauerhaft. Dagegen
wird mit dem neuen Biotoptyp Ziergarten ein Siedlungsraum fiir andere Tier- und Pflan-
zenarten geschaffen.

Der Artenschutz gilt unabhangig von den Bebauungsplanfestsetzungen direkt. Nach
dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders ge-
schitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre Entwick-
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstatten der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstéren. Die Baufeldfreimachung und ggf. der Gebaudeabriss hat
aulderhalb der Brut- und Setzzeiten zu beginnen.

Fur AuBenbeleuchtung dirfen ausschliellich Leuchtkdrper mit Leuchtdioden vom Typ
"warmweil" verwendet werden, da diese deutlich weniger Nachtinsekten und somit
auch Fledermause anlocken als andere Lampentypen (EISENBEIS 2013). Aulerdem
sind die Beleuchtungskoérper so anzuordnen, dass diese nicht in das Umland strahlen.

Denkmalschutzrelevante Belange sind durch die Planung nicht betroffen.

Nach der Bilanzierung von Eingriffs- und AusgleichmalRnahmen anhand der "Arbeits-
hilfe zur Ermittlung von Eingriffs- und Ausgleichsmal3nahmen in der Bauleitplanung"
des Niedersachsischen Stadtetages von 2013 ergibt sich ein Ausgleichsdefizit von
0,98 Werteinheiten bezogen auf einen Hektar.

Nach Realisierung aller festgesetzten MalRnahmen kann der vorbereitete Eingriff im
Planbereich nur teilweise kompensiert werden. Der vollstdndige Ausgleich des Ein-
griffs kann somit nur unter Inanspruchnahme einer externen Ausgleichsflache erfolgen.

Fir das Ausgleichsdefizit von 0,98 Werteinheiten bezogen auf Hektar, die maximal
durch Versiegelung insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Boden gegentiber
dem Bestand verloren gehen kdnnen, ist ein Ausgleich zu fordern. Die Sicherung der
Maflinahme erfolgt auf dem Flurstlick 104/9, Flur 4 in der Gemarkung Dalldorf. Bei der
MalRRnahme handelt es sich um einen bereits anerkannten Flachenpool. Dort ist die
Aufforstung mit einheimischen Gehdlzarten vorgenommen. Die Zuordnung der Wert-
einheiten wird zwischen der Gemeinde, dem Investor sowie dem Grundstlickseigentu-
mer und der Unteren Naturschutzbehorde vertraglich gesichert.

Den in der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung vorgebrachten Anregungen zur
Planrealisierung wurde weitestgehend dadurch entsprochen, dass hierauf Hinweise in
der Begriindung erfolgten.
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Der genaue zeitliche Ablauf der Beteiligungsverfahren ist dem Kapitel 8.0 der Begrin-
dung zu entnehmen.

10.0 Verfahrensvermerk

Die Begrindung zum Bebauungsplan mit dem dazugehdrigen Beiplan wurde gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB vom 04.11.2024 bis 06.12.2024 im Internet verdéffentlicht.

Sie wurde in der Sitzung am 30.01.2025 durch den Rat der Gemeinde Miden (Aller)
unter Berlcksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfah-
ren beschlossen.

Muden (Aller), den 20.02.2025

gez. Lutz Hesse

Lutz Hesse
(Gemeindedirektor) Siegel
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Anhang: Artenliste

Um eine moglichst groRe Gestaltungsbreite fur die Eigentimer zuzulassen, enthalt die Liste eine Vielzahl heimischer
Arten. Ein groRer Teil der Pflanzen ist jedoch nicht bzw. nur bedingt standortgerecht. Zur Vergréerung des 6kologischen
Wertes und zur Einsparung von Kosten fir Pflege und Ersatz sollte deshalb auf die mit * gekennzeichneten standortge-
rechten Arten zurlickgegriffen werden; feuchte Standorte treten in den Bauflachen nicht auf und werden daher nicht be-
riicksichtigt. Die besonders empfohlenen Gehélze der potentiell natiirlichen Vegetation sind zusatzlich mit + gekennzeich-

net.

Bei der Beschaffung der Gehdlze ist darauf zu achten, dass die genannten Wildformen und nicht Zuchtformen (erkennbar

an Namenszuséatzen) geliefert werden.

Die angegebenen Grofien sind Endmalie bei freiem Stand und guter Entwicklung. Sie werden z.B. bei Gehdlzgruppen

und Hecken nicht erreicht.

Artenliste 1 Baumartige Geholze

GroRe Laubbaume: Hohe/Breite
Spitzahorn * Acer platanoides 30/10
Bergahorn *+ Acer pseudoplatanus 40/15
Schwarzerle * Alnus glutinosa 25/08
Sandbirke * Betula pendula 25/06
Rotbuche *+ Fagus silvatica 40/25
Esche *+ Fraxinus excelsior 40/15
Walnuss * Juglans regia 30/15
Schwarzpappel Populus nigra 30/20
Zitterpappel * Populus tremula 30/15
Traubeneiche *+ Quercus petraea 30/20
Stieleiche *+ Quercus robur 30/20
Silberweide Salix alba 25/10
Winterlinde *+ Tilia cordata 25/20
Feldulme * Ulmus carpinifolia 30/15
Bergulme Ulmus glabra 30/20
Sommerlinde *+ Tilia platyphyllos 25/20
Mittelgroe und kleine Laubbaume: Hohe/Breite

Feldahorn *+ Acer campestre 15/06
Hainbuche *+ Carpinus betulus 20/10
Vogelkirsche *+ Prunus avium 20/10
Mehlbeere * Sorbus aria 10/06
Eberesche (Vogelbeere) *+ Sorbus aucuparia 15/06
Elsbeere Sorbus torminalis 15/06
hochstammige heimische Obstbaume *+

Artenliste 2 Strauchartige Geholze

Straucher: Hoéhe/Breite
Roter Hartriegel *+ Cornus sanguinea 4,0/3,0
Hasel *+ Corylus avellana 6,0/4,0
WeilRdorn *+ Crataegus monogyna 7,0/4,0
Liguster * Ligustrum vulgare 5,0/3,0
Heckenkirsche *+ Lonicera xylosteum 5,0/3,0
Schlehe *+ Prunus spinosa 6,0/4,0
Faulbaum *+ Rhamnus frangula 5,0/3,0
Hundsrose *+ Rosa canina 3,0/3,0
Brombeere * Rubus fruticosus 3,0/3,0
Ohrweide Salix aurita 3,0/3,0
Salweide * Salix caprea 6,0/3,0
Schwarzer Holunder *+ Sambucus nigra 7,0/5,0
Purpurweide *+ Salix purpurea

Hauf (Korb-) weide *+ Salix viminalis

Kornelkirsche * Cornus mas 8,0/5,0
Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung Braunschweig



